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Begründung: 
Nach § 31 Abs. 1 SächsEigBVO hat die Betriebsleitung zum Schluss des Geschäftsjahres einen 
aus der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung und dem Anhang bestehenden Jahresabschluss 
sowie einen Lagebericht zu erstellen. 
Gemäß § 31 Abs. 2 SächsEigBVO ist der Jahresabschluss und der Lagebericht innerhalb von vier 
Monaten nach Ende eines Wirtschaftsjahres aufzustellen und dem Bürgermeister vorzulegen. Der 
Bürgermeister hat die Unterlagen unverzüglich dem mit der überörtlichen Prüfung beauftragten 
Wirtschaftsprüfer oder der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zuzuleiten. Der Jahresabschluss wurde 
am 15.10.2021 und damit verspätet durch die beauftragte Steuerberatungsgesellschaft aufgestellt. 
Nach § 34 Abs. 1 SächsEigBVO stellt der Stadtrat den Jahresabschluss innerhalb von neun 
Monaten nach Ende des Wirtschaftsjahres auf der Grundlage des Berichts über die 
Jahresabschlussprüfung und der örtlichen Prüfung fest. 
Die mit der Jahresabschlussprüfung beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft testierte den 
Jahresabschluss mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk. Die örtliche Prüfung empfiehlt 
dem Stadtrat die Feststellung des Jahresabschlusses. 
 
Die den Beschluss begründenden Unterlagen werden wie folgt verteilt: 
Vollständiges Exemplar des überörtlichen Prüfungsberichts des Jahresabschlusses zum 
31.12.2020 und Lagebricht und den Prüfungsbericht der örtlichen Prüfung erhalten 

- die beschließenden Mitglieder des Technischem Ausschusses als Betriebsausschuss (7), 
- die Fraktionsvorsitzenden der Stadtratsfraktionen (1 gleichzeitig TA, 3 SR), 
- der Oberbürgermeister. 

Den Jahresabschluss, den Lagebericht und den Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers 
erhalten: 

- alle beratenden Mitglieder des Technischen Ausschusses,  
- alle anderen Stadträte. 
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1. Prüfungsauftrag 

Mit Beschluss des Stadtrates der Großen Kreisstadt Radeberg vom 28. November 
2018 sind wir, die Warth & Klein Grant Thornton AG Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft, zum Abschlussprüfer des 

Eigenbetriebs Abwasserentsorgung Radeberg, Radeberg, 

(nachfolgend auch „Eigenbetrieb“ oder „Gesellschaft“) 

für das Geschäftsjahr 2020 gewählt worden. Die Betriebsleiterin erteilte uns da-
raufhin den Auftrag, den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung 
und den Lagebericht des Geschäftsjahres vom 1. Januar 2020 bis zum 31. De-
zember 2020 zu prüfen.  

Unsere Prüfung richtete sich nach § 32 SächsEigBVO i.V.m. § 317 HGB unter Be-
achtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW) festge-
stellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung, so wie sie in 
den IDW Prüfungsstandards niedergelegt sind.  

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung 

die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben. 

Über das Ergebnis unserer Prüfung haben wir den nachstehenden Bericht erstellt. 
Bei der Erstellung des Prüfungsberichts haben wir § 321 HGB sowie die Grund-
sätze ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten des IDW PS 450 n.F. 
beachtet. 

Unser Bericht richtet sich an den Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Radeberg. 

Der Durchführung des Auftrages und unserer Verantwortlichkeit, auch im Verhält-
nis zu Dritten, liegen die diesem Bericht als Anlage 8 beigefügten Allgemeinen 
Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften 
in der Fassung vom 1. Januar 2017 zugrunde. Die Höhe unserer Haftung be-

stimmt sich nach § 323 Abs. 2 HGB. Im Verhältnis zu Dritten sind Nr. 1 Abs. 2 und 
Nr. 9 der Allgemeinen Auftragsbedingungen maßgebend. 
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2. Grundsätzliche Feststellungen 

Stellungnahme zur Lagebeurteilung der 

gesetzlichen Vertreter 

Aus dem von der Betriebsleitung des Eigenbetriebs aufgestellten Lagebericht he-
ben wir folgende Angaben hervor, die unseres Erachtens für die Beurteilung der 
wirtschaftlichen Lage sowie der zukünftigen Entwicklung des Eigenbetriebs mit 
seinen wesentlichen Chancen und Risiken von besonderer Bedeutung sind: 

Wirtschaftliche Lage und Geschäftsverlauf: 

1. Im Geschäftsjahr 2020 wurde ein Jahresgewinn in Höhe von EUR 164.238,08 
erwirtschaftet. 

2. Der Eigenbetrieb war im Geschäftsjahr 2020 jeder Zeit in der Lage seinen lau-
fenden Zahlungsverpflichtungen nachzukommen. 

Diese Kernaussagen zur wirtschaftlichen Lage und zum Geschäftsverlauf des Ei-
genbetriebs sind im Lagebericht ausreichend erläutert, so dass wir in Bezug auf 
Einzelheiten auf den als Anlage 4 beigefügten Lagebericht verweisen.  

Zukünftige Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken: 

1. Durch die Entspannung der Liquiditätslage können Investitionsmaßnahmen in 
2021 auch teilweise mit eigenen Mitteln finanziert werden. Für förderfähige In-
vestitionsmaßnahmen sehen die Wirtschaftspläne 2020 bis 2021 entspre-
chende Kreditaufnahmen vor. Die RAB hat beide Wirtschaftspläne genehmigt. 

2. Wesentliches Ziel für die nahe Zukunft ist neben der Umsetzung dringend an-

stehender Ersatzinvestitionen auch die Erstellung einer Konzeption zur Nieder-
schlagswasserentsorgung, um den Forderungen des AZV „Obere Röder“ 
nachzukommen, den Fremdwassereintrag zu reduzieren, um eine ordnungsge-
mäße Mischwasserbehandlung sicherzustellen. Darüber hinaus dient die Kon-
zeption auch dazu, kommenden Ansiedlungen mit einer geordneten 

Niederschlagswasserentsorgung zu begegnen. 

3. Für die Folgejahre ist mit einem Rückgang der Umsatzerlöse im Bereich 
Schmutzwasserentsorgung auszugehen. Vor allem bei den Großeinleitern 
wurde in 2020 und im bislang abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2021 infolge der 
Corona-Pandemie weniger Schmutzwasser zur Entsorgung eingeleitet. Im Be-

reich der Niederschlagswasserentsorgung ist kaum noch von einem Zuwachs 
an gebührenrelevanten Flächen auszugehen, da die Grundstückseigentümer 
bei neuen Bauvorhaben dazu aufgefordert werden, das Niederschlagswasser 
auf dem Grundstück zu entsorgen und Zisternen zu errichten. 

Diese Kernaussagen zu den Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 

des Eigenbetriebs sind im Lagebericht ausreichend erläutert, so dass wir in Bezug 
auf Einzelheiten auf den als Anlage 4 beigefügten Lagebericht verweisen. 
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Zusammenfassende Beurteilung 

Aufgrund der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Eigenbetriebs, die wir aus 
den im Rahmen unserer Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 
gewonnenen Erkenntnissen abgeleitet haben, sind wir zu der Einschätzung ge-
langt, dass die Darstellung und Beurteilung der Lage des Eigenbetriebs, insbeson-

dere hinsichtlich des Fortbestands und der zukünftigen Entwicklung des 
Eigenbetriebs mit seinen wesentlichen Chancen und Risiken durch die gesetzli-
chen Vertreter in Jahresabschluss und Lagebericht angemessen ist. 
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3. Wiedergabe des 
Bestätigungsvermerks 

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir den nachfolgend 
wiedergegebenen Bestätigungsvermerk erteilt: 

 

 

 

Bestätigungsvermerk  

des unabhängigen Abschlussprüfers 

An den Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Radeberg, Radeberg 

Vermerk über die Prüfung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts 

Prüfungsurteile 

Wir haben den Jahresabschluss des Eigenbetriebs Abwasserentsorgung Rade-
berg, Radeberg – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2020 und der Ge-
winn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 

31. Dezember 2020 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilan-
zierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den La-
gebericht des Eigenbetriebs Abwasserentsorgung Radeberg für das Geschäftsjahr 
vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 geprüft.  

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

● entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den 
Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Freistaates Sachsen (SächsEig-
BVO) i.V.m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden 
handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 

entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Eigenbetriebs zum 
31. Dezember 2020 sowie seiner Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Ja-
nuar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 und 

● vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der 
Lage des Eigenbetriebs. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebe-

richt in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der Ei-
genbetriebsverordnung des Freistaates Sachsen (SächsEigBVO) und stellt die 
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.  

  
Wiedergabe des  
Bestätigungsvermerks 



  
 
3 Wiedergabe des Bestätigungsvermerks 
 

 

  

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Radeberg – 2020/15760   5

 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen 
Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des La-
geberichts geführt hat. 

Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Über-
einstimmung mit § 317 HGB und § 32 SächsEigBVO unter Beachtung der vom 

Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach die-
sen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des 
Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ 
unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Ei-

genbetrieb unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen 
und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufs-
pflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auf-
fassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und 
geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss 

und zum Lagebericht zu dienen. 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den 

Jahresabschluss und den Lagebericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresab-
schlusses, der den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Freistaates 
Sachsen (SächsEigBVO) in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, 
dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungs-
mäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 

der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt. Ferner 
sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in 
Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung 
als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu 
ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – 

falschen Darstellungen ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür 
verantwortlich, die Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachver-
halte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern 

einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der 
Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gege-
benheiten entgegenstehen. 

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des 

Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs 
vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Ein-
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klang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Freistaates Sach-
sen (SächsEigBVO) entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Ent-
wicklung  

zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die 
Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, 
um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwenden-
den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Freistaates Sachsen ermögli-
chen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im 

Lagebericht erbringen zu können. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des 

Jahresabschlusses und des Lageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jah-
resabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsich-
tigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesent-
lichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewon-

nenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebs-
verordnung des Freistaates Sachsen (SächsEigBVO) entspricht und die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestäti-
gungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und 
zum Lagebericht beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie da-
für, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 32 SächsEigBVO unter 
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine we-
sentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus 

Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, 
wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt 
die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen 
wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine 

kritische Grundhaltung. Darüber hinaus 

● identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder 
unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebe-
richt, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken 
durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, 

um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass we-
sentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen hö-
her als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, 
Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen 
bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. 

● gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses 
relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts 
relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, 
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die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem 
Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme des Eigenbetriebs ab-
zugeben. 

● beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern ange-
wandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den ge-
setzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit 
zusammenhängenden Angaben. 

● ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzli-

chen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungs-
nachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignis-
sen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des 
Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. 

Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, 
sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben 
im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls 
diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifi-
zieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum 

Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünf-
tige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Ei-
genbetrieb seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 

● beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresab-
schlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zu-

grunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der 
Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt. 

● beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine 

Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Ei-
genbetriebs. 

● führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern darge-
stellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausrei-
chender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die 

den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde 
gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ablei-
tung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständi-
ges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde 
liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeid-

bares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten 
Angaben abweichen. 
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Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den ge-
planten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfest-
stellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir 

während unserer Prüfung feststellen. 

Dresden, den 19. Januar 2022 

Warth & Klein Grant Thornton AG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

 

Prof. Dr. Friedrich Vogelbusch Jens Gerlach 

Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer 
 

 

 

 

Bei Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder des Lage-
berichts in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form (einschließlich 
der Übersetzung in andere Sprachen) bedarf es zuvor unserer erneuten Stellung-
nahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung 

hingewiesen wird.  
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4. Gegenstand, Art und Umfang 
der Prüfung 

4.1. Gegenstand der Prüfung  

Gegenstand unserer Prüfung waren der Jahresabschluss des Eigenbetriebs Ab-
wasserentsorgung Radeberg – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2020 

und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 
bis zum 31. Dezember 2020 sowie dem Anhang einschließlich der Darstellung der 
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – unter Einbeziehung der Buchführung 
und der Lagebericht der Gesellschaft für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 
bis zum 31. Dezember 2020. 

Der Jahresabschluss und der Lagebericht wurden nach den Vorschriften der Ei-
genbetriebsverordnung des Freistaates Sachsen (SächsEigBVO) in Verbindung 
mit den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handels-
rechtlichen Vorschriften aufgestellt. 

Zu den Verantwortlichkeiten der gesetzlichen Vertreter des Eigenbetriebs im Zu-

sammenhang mit der Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 
verweisen wir auf die Ausführungen in unserem Bestätigungsvermerk, der in Ab-
schnitt 3 dieses Berichts wiedergegeben ist. Die Verantwortung der gesetzlichen 
Vertreter umfasst auch die Verantwortung für die Buchführung des Eigenbetriebs. 

Unsere Aufgabe ist es, den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung 

und den Lagebericht sowie die gemachten Angaben im Rahmen einer den deut-
schen Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung entsprechenden Prüfung 
zu beurteilen. Unsere diesbezügliche Verantwortung wird in dem Abschnitt „Prü-
fungsurteile“ und in dem Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die 
Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsver-

merks beschrieben. 

Auftragsgemäß wurde der Prüfungsgegenstand um die Prüfung der Ordnungsmä-
ßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 
Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG erweitert. Diesbezüglich verweisen wir auf Abschnitt 6 
dieses Berichts. 

Die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften gehört nur insoweit 
zu den Aufgaben der Abschlussprüfung, als sich aus diesen üblicherweise Rück-
wirkungen auf den Jahresabschluss oder Lagebericht ergeben.  

Gemäß § 317 Abs. 4a HGB hat sich eine Abschlussprüfung auch nicht darauf zu 
erstrecken, ob der Fortbestand des Eigenbetriebs oder die Wirksamkeit und Wirt-

schaftlichkeit der Geschäftsführung zugesichert werden kann. 
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4.2. Art und Umfang der Prüfung 

Wir haben unsere Prüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der 
Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen.  

Zur Zielsetzung unserer Prüfung und zu den wesentlichen Grundzügen unseres 
prüferischen Vorgehens verweisen wir auf die Ausführungen in dem Abschnitt 

„Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks. 

Der Prüfungsplanung und -durchführung lag unser risikoorientierter Prüfungsan-
satz zugrunde. In diesem Rahmen haben wir Art und Umfang der vorzunehmen-
den Prüfungshandlungen aus verschiedenen Faktoren abgeleitet.  

Im Rahmen unseres risikoorientierten Prüfungsansatzes haben wir das Risiko von 
wesentlichen falschen Darstellungen in der Rechnungslegung aufgrund von Un-
richtigkeiten und Verstößen (= Fehlerrisiko) beurteilt. Die Beurteilung dieser Risi-
ken basierte zunächst auf einer Analyse des Unternehmensumfeldes 
(insbesondere branchenspezifische Faktoren) sowie auf Auskünften der Unterneh-

mensleitung über wesentliche Unternehmensziele und -strategien sowie Ge-
schäftsrisiken (mandantenspezifische Faktoren). Ferner hatte unsere vorläufige 
Einschätzung der Lage des Eigenbetriebs sowie die grundsätzliche Beurteilung 
des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems Einfluss auf unsere 
Risikobeurteilung. 

Auf Grundlage der Risikobeurteilung haben wir den folgenden Prüfungsschwer-
punkt festgelegt: 

● Existenz der ausgewiesenen Umsatzerlöse. 

Unter Wesentlichkeitsgesichtspunkten haben wir uns darüber hinaus insbeson-
dere mit Folgendem befasst: 

● Existenz und Bewertung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen so-
wie 

● Vollständigkeit und Bewertung der sonstigen Rückstellungen. 

Auf die vorstehenden Prüfungsschwerpunkte haben wir unser Prüfprogramm aus-

gerichtet, in dem Art, zeitliche Einteilung und Umfang der durchzuführenden Prü-
fungshandlungen festgelegt werden. Dabei kamen – soweit wir uns auf die 
Wirksamkeit des internen Kontrollsystems für Zwecke der Festlegung von aussa-
gebezogenen Prüfungshandlungen gestützt haben oder dies erforderlich war – so-
wohl Funktionsprüfungen des internen Kontrollsystems als auch aussage-

bezogene Prüfungshandlungen bestehend aus Einzelfallprüfungen und analyti-
schen Prüfungshandlungen zum Einsatz. Sowohl die Funktionsprüfungen als auch 
die Einzelfallprüfungen erfolgten dabei alternativ im Rahmen einer Vollerhebung, 
einer bewussten Auswahl oder eines (repräsentativen) Stichprobenverfahrens.  

Ausgangspunkt unserer Prüfung bildeten der Jahresabschluss und der Lagebe-

richt des vorangegangenen Geschäftsjahres vom 1. Januar 2019 bis zum 31. De-
zember 2019, der von uns mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk 

versehen wurde. Der Jahresabschluss wurde am 31. März 2021 durch den Stadt-
rat der Großen Kreisstadt Radeberg festgestellt. 
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Die Eröffnungsbilanzwerte haben wir daraufhin geprüft, ob sie ordnungsgemäß 
aus dem Vorjahresabschluss abgeleitet wurden.  

Unsere Prüfungsarbeiten führten wir vom Oktober 2021 bis zum 19. Januar 2022 

durch.  

Die gesetzlichen Vertreter und die von ihnen benannten Auskunftspersonen ha-
ben alle Aufklärungen und Nachweise erbracht. Die gesetzlichen Vertreter haben 
uns die Vollständigkeit des vorgelegten Jahresabschlusses und Lageberichts 
schriftlich bestätigt.  
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5. Feststellungen und 
Erläuterungen zur 
Rechnungslegung 

5.1. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung 

5.1.1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen 

Die Bücher des Eigenbetriebs sind ordnungsmäßig geführt.  

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 
entsprechen die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen im gesamten 

Geschäftsjahr in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften sowie 
den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung und sind die aus den weiteren 
von uns geprüften Unterlagen entnommenen Informationen in allen wesentlichen 
Belangen ordnungsgemäß in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht ab-
gebildet. 

5.1.2. Jahresabschluss 

Der von uns geprüfte und diesem Bericht als Anlage 1 bis Anlage 3 beigefügte 
Jahresabschluss des Eigenbetriebs Abwasserentsorgung Radeberg für das Ge-
schäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 entspricht nach un-

serer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse in allen 
wesentlichen Belangen den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Frei-
staates Sachsen (SächsEigBVO) in Verbindung mit den einschlägigen deutschen, 
für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse  

● sind die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung ordnungsmäßig aus der 
Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet,  

● wurden die gesetzlichen Ausweis-, Ansatz- und Bewertungsvorschriften in allen 
wesentlichen Belangen beachtet und  

● sind die im Anhang enthaltenen Angaben in allen wesentlichen Belangen voll-

ständig und zutreffend. 

Der Eigenbetrieb hat unter Bezugnahme auf § 286 Abs. 4 HGB auf die Angabe 
der Organbezüge nach § 285 Nr. 9 a) und b) verzichtet. Wir bestätigen, dass die 
für die Inanspruchnahme vorgesehenen gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt 
sind. 

5.1.3. Lagebericht 

Der von uns geprüfte und diesem Bericht als Anlage 4 beigefügte Lagebericht des 
Eigenbetriebs Abwasserentsorgung Radeberg für das Geschäftsjahr vom 1. Ja-
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nuar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 entspricht nach unserer Beurteilung auf-
grund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse in allen wesentlichen Belan-
gen den gesetzlichen Vorschriften.  

Zu Einzelheiten unseres Prüfungsurteils zum Lagebericht verweisen wir auf un-
sere Ausführungen im Abschnitt „Prüfungsurteile“ unseres Bestätigungsvermerks. 

5.2. Gesamtaussage des Jahresabschlusses 

5.2.1. Feststellung zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses 

Der von uns geprüfte und diesem Bericht als Anlage 1 bis Anlage 3 beigefügte 
Jahresabschluss des Eigenbetriebs Abwasserentsorgung Radeberg vermittelt 
nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 
unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanz-

lage des Eigenbetriebs zum 31. Dezember 2020 sowie seiner Ertragslage für das 
Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020. 

5.2.2. Bewertungsgrundlagen und sachverhaltsgestaltende Maßnah-

men  

Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und die weiteren we-
sentlichen Bewertungsgrundlagen sind in dem als Anlage 3 beigefügten Anhang 

dargestellt. Gegenüber dem Vorjahr wurden keine Änderungen der Bilanzierungs- 
und Bewertungsmethoden vorgenommen.  

Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen mit wesentlichen Auswirkungen auf die Ge-
samtaussage des Jahresabschlusses lagen nach unserer Beurteilung aufgrund 
der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse nicht vor. 
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5.2.3. Aufgliederungen und Erläuterungen zum Verständnis der Ge-

samtaussage 

5.2.3.1. Ertragslage 

Der Analyse der Ertragslage ist eine aus der Gewinn- und Verlustrechnung unter 
betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten abgeleitete Ergebnisrechnung vorange-
stellt. 

 

Zu den maßgeblichen Posten der Ergebnisrechnung geben wir nachfolgende Er-
läuterungen: 

Die Umsatzerlöse des Geschäftsjahres setzen sich wie folgt zusammen: 

 

Der Anstieg der Erlöse aus Schmutzwassergebühren resultiert aus einem Anstieg 
der Abwassermenge um 0,5 %. Die Abwassergebühr beträgt unverändert zum 

Verän-

derung

TEUR % TEUR % TEUR

Umsatzerlöse 4.196,4 100,0 4.294,5 100,0 98,1 -       

Sonstige betriebliche Erträge 449,6 10,7 444,4 10,4 5,2+          

Summe Erträge 4.646,0 110,7 4.738,9 110,4 92,9 -       

Materialaufwand 3.208,5 76,5 3.148,7 73,3 59,8+        

Personalaufwand 74,0 1,7 65,5 1,5 8,5+          

Abschreibungen auf immaterielle Ver-

  mögensgegenstände und Sachanlagen 1.024,1 24,4 984,7 22,9 39,4+        

Sonstige betriebliche Aufwendungen 172,8 4,1 174,5 4,1 1,7 -         

Summe Aufwendungen 4.479,4 106,7 4.373,4 101,8 106,0+      

Operatives Ergebnis 166,6+      4,0+      365,5+      8,6+      198,9 -     

Neutrales Ergebnis 31,3+        0,8+      63,5 -       1,5 -     94,8+        

Finanzergebnis 33,7 -       0,8 -     29,0 -       0,7 -     4,7 -         

Jahresüberschuss 164,2 4,0 273,0 6,4 108,8 -     

2020 2019

Verän-

2020 2019 derung

TEUR TEUR TEUR

Schmutzwassergebühren 3.259,0 3.233,3 25,7+          

Niederschlagswassergebühren 760,7 760,6 0,1+            

Weiterberechnung Straßenentwässerungskosten 300,0 364,6 64,6 -         

Einleitentgelt 26,8 26,9 0,1 -           

sonstige Umsatzerlöse 29,4 33,1 3,7 -           

4.375,9 4.418,5 42,6 -         

Auflösung Ertragszuschüsse Erschließungsträger 88,0 65,4 22,6+          

Inanspruchnahme der Rückstellung für Kostenüber-

deckung für das laufende Geschäftsjahr

  aus dem Kalkulationszeitraum 2006 - 2010 42,1 42,1 0,0              

Zuführung zur Rückstellung für Kostenüberdeckung

  gemäß § 10 Abs. 2 SächsKAG 309,6 -       231,5 -       78,1 -         

4.196,4 4.294,5 98,1 -         
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Vorjahr 2,50 EUR/m³ entsprechend der 5. Änderungssatzung vom 21. Dezember 
2016.  

Die Erlöse aus Niederschlagswassergebühren befinden sich auf Vorjahresniveau. 

Die Niederschlagsgebühr beträgt unverändert zum Vorjahr 0,64 EUR/m² entspre-
chend der 5. Änderungssatzung vom 21. Dezember 2016.  

Der Materialaufwand setzt sich wie folgt zusammen: 

 

Unter den Betriebskosten werden die Betriebskostenumlage in Höhe von 
TEUR 2.520,9 (i.Vj. TEUR 2.628,2) sowie das Betriebsführungsentgelt in Höhe 
von TEUR 634,6 (i.Vj. TEUR 472,5) ausgewiesen. Die Betriebskostenumlage be-
trifft die gezahlten Aufwendungen für die Betreibung und Unterhaltung der Anla-
gen für die Abwasserentsorgung an den AZV.  

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen: 

 

  

Verän-

2020 2019 derung

TEUR TEUR TEUR

Betriebskosten 3.155,5 3.100,7 54,8+          

Reinigung Straßeneinläufe 46,3 32,6 13,7+          

Übrige Aufwendungen 6,7 15,4 8,7 -           

3.208,5 3.148,7 59,8+          

Verän-

2020 2019 derung

TEUR TEUR TEUR

Verwaltungskosten 113,8 109,4 4,4+            

Abschluss-, Prüfungs-, Buchführungskosten 31,2 31,5 0,3 -           

Instandhaltung-, Wartungskosten 6,6 0,5 6,1+            

Aufwand Gewährleistungen 6,3 13,3 7,0 -           

Abwasserabgabe 4,5 5,0 0,5 -           

Rechts- und Beratungskosten 0,8 5,3 4,5 -           

Übrige betriebliche Aufwendungen 9,6 9,5 0,1+            

172,8 174,5 1,7 -           
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Das neutrale Ergebnis stellt sich wie folgt dar: 

 

Die periodenfremden Aufwendungen im Vorjahr betrafen im Wesentlichen die 
Endabrechnung von laufenden Straßenentwässerungskosten für das Jahr 2018. 
Für das Jahr 2019 ist noch keine Abrechnung erfolgt. 

5.2.3.2. Vermögenslage 

In der folgenden Bilanzübersicht sind die einzelnen Posten nach wirtschaftlichen 
und finanziellen Gesichtspunkten zusammen gefasst: 

 

 

2020 2019

TEUR TEUR

Neutrale Erträge

Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens 0,0 1,6

Weitere periodenfremde Erträge 8,8 4,9

Zuschreibung Forderungen (Erhöhung Barwert) 5,7 4,5

Auflösung Wertberichtigung Forderungen 1,1 13,0

Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen 3,5 3,1

Versicherungsentschädigungen 13,6 19,1

32,7 46,2

Neutrale Aufwendungen

Aufwendungen aus dem Abgang von Gegenständen des

  Anlagevermögens 0,9 0,0

Einstellung in die Pauschalwertberichtigung zu Forderungen 0,0 0,9

Forderungsverluste 0,3 4,0

Periodenfremde Aufwendungen 0,2 104,8

1,4 109,7

Saldo 31,3+        63,5 -       

Verän-

derung

Aktiva TEUR % TEUR % TEUR

Anlagevermögen

Sachanlagen 32.882,9 71,0 31.524,0 71,0 1.358,9+   

Finanzanlagen 8.432,5 18,2 8.432,5 19,0 0,0            

41.315,4 89,2 39.956,5 90,0 1.358,9+   

Umlaufvermögen

Forderungen

  aus Lieferungen und Leistungen 1.159,0 2,5 1.164,6 2,6 5,6 -         

  gegen die Gemeinde, andere 

  Eigenbetriebe und Zweckverbände 1.634,7 3,5 1.282,9 2,9 351,8+      

Sonstige Vermögensgegenstände 67,2 0,2 2,2 0,0 65,0+        

Flüssige Mittel 2.135,3 4,6 1.995,8 4,5 139,5+      

Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten 0,4 0,0 0,0 0,0 0,4+          

4.996,6 10,8 4.445,5 10,0 551,1+      

46.312,0 100,0 44.402,0 100,0 1.910,0+   

31.12.2020 31.12.2019
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*)  Die Rückstellungen für Kostenüberdeckung nach SächsKAG wurden, soweit diese eine  
 Restlaufzeit von über einem Jahr haben, dem mittelfristigen Fremdkapital zugeordnet. Weiterhin ist  
 die Rückstellung für Archivierung unter dem lang- und mittelfristigen Fremdkapital ausgewiesen. 

Das Working-Capital (kurzfristiges Umlaufvermögen abzüglich kurzfristigem 
Fremdkapital) weist einen Betrag von TEUR 4.133,8 (i.Vj. TEUR 4.014,1) aus. 

Das kurzfristig gebundene Vermögen deckt somit die kurzfristigen Verbindlichkei-
ten des Eigenbetriebs zum 31. Dezember 2020 ab.  

Verän-

derung

Passiva TEUR % TEUR % TEUR

Eigenkapital

Allgemeine Rücklagen 12.790,8 27,6 12.279,6 27,7 511,2+      

Andere Gewinnrücklagen 677,3 1,5 677,3 1,5 0,0            

Gewinnvortrag 11.148,6 24,1 10.875,6 24,5 273,0+      

Jahresüberschuss 164,2 0,3 273,1 0,6 108,9 -     

24.780,9 53,5 24.105,6 54,3 675,3+      

Empfangene Ertragszuschüsse 3.206,1 6,9 2.299,4 5,2 906,7+      

Sonderposten

  aus Straßenentwässerungsanteilen 7.932,6 17,1 7.799,1 17,5 133,5+      

  aus Investitionszuschüssen 5.421,0 11,7 5.588,6 12,6 167,6 -     

Lang- und mittelfristiges Fremdkapital

Sonstige Rückstellungen *) 1.176,5 2,5 1.149,6 2,6 26,9+        

Verbindlichkeiten

  gegenüber Kreditinstituten 3.087,3 6,7 3.121,5 7,0 34,2 -       

  aus Lieferungen und Leistungen 3,1 0,0 8,9 0,0 5,8 -         

  sonstige 0,0 0,0 0,4 0,0 0,4 -         

4.266,9 9,2 4.280,4 9,6 13,5 -       

Kurzfristiges Fremdkapital

Sonstige Rückstellungen 345,0 0,7 87,2 0,2 257,8+      

Verbindlichkeiten

  gegenüber Kreditinstituten 121,8 0,3 105,4 0,2 16,4+        

  aus Lieferungen und Leistungen 121,0 0,3 20,4 0,1 100,6+      

  sonstige 86,4 0,2 84,3 0,2 2,1+          

Passiver Rechnungsabgrenzungsposten 30,3 0,1 31,6 0,1 1,3 -         

704,5 1,6 328,9 0,8 375,6+      

46.312,0 100,0 44.402,0 100,0 1.910,0+   

31.12.2020 31.12.2019
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Die Entwicklung des Anlagevermögens im Berichtsjahr ist aus dem Anlagespie-
gel im Anhang (Anlage 3) ersichtlich. Der Anstieg der Sachanlagen um 
TEUR 1.358,9 resultiert aus Investitionen in Höhe von TEUR 2.383,9 denen plan-

mäßige Abschreibungen in Höhe von TEUR 1.024,1 und Abgänge in Höhe von 
TEUR 0,9 gegenüberstehen. Die Investitionen betreffen im Wesentlichen die im 
Berichtsjahr abgeschlossenen Baumaßnahmen der Entsorgungsleitungen „Dr. Ru-
dolf-Friedrichs-Straße“ (TEUR 240,6), „Hügelweg“ (TEUR 305,5) und „Blumenweg 
OT Großerkmannsdorf“ (TEUR 328,7). Ferner erfolgte die unentgeltliche Übertra-

gung der errichteten Abwasseranlagen „Am Sandberg“ von der Wohnbau GmbH 
an den Eigenbetrieb, welche zu Anschaffungskosten aktiviert wurden (TEUR 
957,5). 

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen betreffen im Wesentlichen 
Forderungen aus Abwasserbeiträgen und Schmutzwassergebühren. Die Forde-

rungen waren zum Bilanzstichtag in Höhe von TEUR 127,9 einzelwertberichtigt. 
Ferner wird eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von TEUR 10,6 ausgewiesen. 
Die Forderungen haben in Höhe von TEUR 166,3 eine Restlaufzeit von über ei-
nem Jahr. Mit Ausnahme der langfristigen und einzelwertberichtigten Forderungen 
waren die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen zum Zeitpunkt unserer 

Prüfung im Wesentlichen beglichen.  

Die Forderungen gegen die Gemeinde, andere Eigenbetriebe und Zweckbe-

triebe betreffen den AZV „Obere Röder“ (TEUR 269,8, i.Vj. TEUR 30,3) und die 
Große Kreisstadt Radeberg (TEUR 1.364,9, i.Vj. TEUR 1.252,6). Die Forderungen 
gegen die Große Kreisstadt Radeberg betreffen im Wesentlichen Straßenentwäs-

serungskosten. 

Die Entwicklung des Finanzmittelfonds ist im Lagebericht (Anlage 4) dargestellt.  

Bei einer um TEUR 1.910,0 gestiegenen Bilanzsumme hat sich die Eigenkapital-

quote (Eigenkapital zzgl. Sonderposten und Empfangene Ertragszuschüsse zu 
Bilanzsumme) von 89,6 % im Vorjahr auf 89,2 % zum Bilanzstichtag verringert. 

Der Anstieg des Eigenkapitals um TEUR 675,3 auf TEUR 24.780,9 im Vergleich 
zum Vorjahr betrifft den Jahresüberschuss 2020 in Höhe von TEUR 164,2 sowie 
den Zugang in die Kapitalrücklage aus Tilgungszuschüssen für ausgereichte Dar-
lehen der Sächsischen Aufbaubank (SAB) in Höhe von TEUR 390,0 sowie in 
Höhe von TEUR 121,2 die Erhebung von Abwasserbeiträgen für Grundstücke. 

Die Position empfangene Ertragszuschüsse beinhaltet den Gegenwert des von 
den Erschließungsträgern unentgeltlich übertragenen Anlagevermögens in Höhe 
der fortgeschriebenen Anschaffungs- und Herstellungskosten der Rechtsvorgän-
ger (TEUR 3.110,8). Die Auflösung erfolgt korrespondierend zu den Nutzungsdau-
ern der entsprechenden Vermögensgegenstände unter Anwendung des § 27 

Abs. 2 SächsEigBVO. Darüber hinaus werden hier Baukostenzuschüsse vom Ver-
kehrsverbund Oberelbe zum Buchwert von TEUR 95,3 zum Bilanzstichtag ausge-
wiesen. 

Der Sonderposten aus Straßenentwässerungsanteilen betrifft die Anschaf-
fungs- und Herstellungskosten für Abwasseranlagen, die auf die öffentliche Stra-

ßenentwässerung entfallen.  



  
 
5 Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung 
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Der Sonderposten aus Investitionszuschüssen betrifft öffentliche Zuschüsse 
für Investitionen für den Abwasserbereich, die entsprechend der Nutzungsdauer 
der bezuschussten Anlagegüter anteilig aufgelöst werden.  

Die Entwicklung der sonstigen Rückstellungen im Berichtszeitraum ist im An-
hang dargestellt. Diese betreffen mit TEUR 1.468,4 Rückstellungen für die Kos-

tenüberdeckung nach § 10 Abs. 2 SächsKAG für die Jahre 2011 bis 2020. 

5.2.3.3. Finanzlage 

Der Eigenbetrieb hat im Geschäftsjahr 2020 einen Mittelzufluss aus der laufenden 
Geschäftstätigkeit in Höhe von TEUR 623,7, einen Mittelabfluss aus der Investiti-
onstätigkeit in Höhe von TEUR 977,4 und einen Mittelzufluss aus der Finanzie-
rungstätigkeit in Höhe von TEUR 493,3 zu verzeichnen. Der Finanzmittelfonds hat 
sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 139,5 erhöht. Im Übrigen verweisen wir 

auf die Darstellung der Finanzlage im Lagebericht (Anlage 4). 

 

 



  
 

6 Feststellungen aus Erweiterungen des Prüfungsauftrags
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6. Feststellungen aus 
Erweiterungen des 
Prüfungsauftrags  

Fragenkatalog zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung 

nach § 53 HGrG 

Wir haben bei unserer Prüfung auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Ab-
satz 1 Nr. 1 und Nr. 2 HGrG und die hierzu vom IDW im Prüfungsstandard 720 in 
der Fassung vom 9. September 2010 erlassenen „Berichterstattung über die Er-
weiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG (IDW PS 720)“ beachtet. Dem-

entsprechend haben wir auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d.h. mit 
der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen han-
delsrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen der Satzung geführt worden 
sind. 

Die im Gesetz und in den dazu vorliegenden Prüfungsgrundsätzen geforderten 

Angaben haben wir in der Anlage 6 zusammengestellt. 

Soweit uns im Rahmen unserer Prüfung nennenswerte Entwicklungen im Folge-
jahr bekannt geworden sind, haben wir diese in unseren Ausführungen in der An-
lage 6 berücksichtigt. 

Über die in der Anlage 6 aufgeführten Feststellungen hinaus hat unsere Prüfung 

keine Besonderheiten ergeben, die nach unserer Auffassung für die Beurteilung 
der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung von Bedeutung wären. 
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Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Radeberg, Radeberg

Bilanz zum 31. Dezember 2020

A K T I V A P A S S I V A

31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019

EUR EUR EUR  EUR EUR EUR

A. Anlagevermögen A. Eigenkapital

I. Immaterielle Vermögensgegenstände I. Allgemeine Rücklage 12.790.865,42 12.279.621,99

Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche II. Andere Gewinnrücklagen 677.304,25 677.304,25

Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen III. Gewinnvortrag 11.148.651,69 10.875.587,39

an solchen Rechten und Werte 3,00 3,00 IV. Jahresüberschuss 164.238,08 273.064,30

11.312.889,77 11.148.651,69

II. Sachanlagen 24.781.059,44 24.105.577,93

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-,

Betriebs- und anderen Bauten 1.067,00 1.345,00 B. Empfangene Ertragszuschüsse 3.206.086,41 2.299.370,79

2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten 293.909,62 293.733,52

3. Reinigungs- und Entsorgungsanlagen 494.070,00 539.427,00 C. Sonderposten aus Straßenentwässerungsanteilen 7.932.560,70 7.799.098,14

4. Sammlungsanlagen 31.767.531,38 30.403.480,38

5. Betriebs- und Geschäftsausstattung 293,00 430,00 D. Sonderposten aus Investitionszuschüssen 5.421.017,53 5.588.599,93

6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 326.012,51 285.550,88

32.882.883,51 31.523.966,78 E. Rückstellungen

III. Finanzanlagen Sonstige Rückstellungen 1.521.430,20 1.236.803,21

Anteile an Zweckverbänden 8.432.464,23 8.432.464,23

41.315.350,74 39.956.434,01 F. Verbindlichkeiten

B. Umlaufvermögen 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 3.209.113,51 3.226.886,83

 - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände    EUR 121.804,03 (i.V. EUR 105.427,96)

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1.159.003,33 1.164.556,54 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 124.044,03 29.297,33

2. Forderungen gegen die Gemeinde, andere  - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

Eigenbetriebe und Zweckverbände 1.634.748,25 1.282.915,91    EUR 120.962,08 (i.V. EUR 20.433,49)

3. Sonstige Vermögensgegenstände 67.205,00 2.208,78 3. Sonstige Verbindlichkeiten 86.417,03 84.681,68

2.860.956,58 2.449.681,23  - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

   EUR 86.417,03 (i.V. EUR 84.287,99)

II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 2.135.327,04 1.995.782,84 3.419.574,57 3.340.865,84

4.996.283,62 4.445.464,07

G. Rechnungsabgrenzungsposten 30.263,70 31.582,24

C. Rechnungsabgrenzungsposten 358,19 0,00

46.311.992,55 44.401.898,08 46.311.992,55 44.401.898,08
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Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Radeberg, Radeberg

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2020

2020 2019

EUR EUR EUR

 1. Umsatzerlöse 4.196.364,27 4.294.475,59

2. Sonstige betriebliche Erträge 482.276,46 490.580,64

3. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 0,00 265,52

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 3.208.502,31 3.148.458,06

3.208.502,31 3.148.723,58

4. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter 59.843,19 53.522,58

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für

Altersversorgung und Unterstützung 14.134,92 11.941,75

73.978,11 65.464,33

5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-

gegenstände des Anlagevermögens

und Sachanlagen 1.024.071,51 984.654,17

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen 174.174,68 284.184,65

7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1.574,50 2.518,39

8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 35.250,54 31.483,59

- davon aus Abzinsung Rückstellungen: 

EUR 15.196,34 (i.V. EUR 18.863,92)

9. Ergebnis nach Steuern 164.238,08 273.064,30

10. Jahresüberschuss 164.238,08 273.064,30
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Anhang 

für das Geschäftsjahr 

2020 

 

 

1. Gesetzliche Grundlagen für die Aufstellung des Jahresabschlusses 

 

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den Vorschriften der Sächsischen Eigenbetriebs-

verordnung (SächsEigBVO) sowie nach den Vorschriften für große Kapitalgesellschaften ge-

mäß § 264 ff HGB aufgestellt worden. 

 

Die Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches (§§ 238 ff) wurden angewandt, 

soweit sich aus der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung (SächsEigBVO) nichts anderes 

ergibt.  

 

2. Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung 

 

Die Gliederung der Bilanz erfolgte im Wesentlichen gemäß § 26 Abs. 1 SächsEigBVO. Die 

Abweichungen gegenüber der handelsrechtlichen Gliederung, die nach § 26 Abs. 1 Satz 3 

SächsEigBVO zulässig sind, betreffen folgende Positionen: 

 
eingefügte Bilanzposition abgebildete Sachverhalte 
  
Empfangene Ertragszuschüsse  Investitionszuschüsse/Erschließungsträger 

 Baukostenzuschüsse Dritter 
  
Sonderposten aus Straßenentwässerungsantei-
len 

 Finanzierung der Anschaffungs- und Herstel-
lungskosten, die auf die öffentliche Straßen-
entwässerung entfallen 

 
Sonderposten aus Investitionszuschüssen  Zuschüsse öffentlicher Zuschussgeber (För-

dermittel) 
 

  

Die Aufstellung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte entsprechend § 28 Abs. 1 

SächsEigBVO. Die Auflösung der Zuschüsse aus öffentlichen Mitteln wird unter der Position 

sonstige betriebliche Erträge gezeigt.  
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3. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 

 

Bei der Aufstellung der Bilanz wurden die Vorschriften des SächsEigBVO beachtet, ebenso 

die handelsrechtlichen Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften. 

 

allgemeine Grundsätze 

 
Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten vermindert um 

lineare Abschreibungen bewertet. Im Zugangsjahr erfolgen die Abschreibungen pro rata tem-

poris.  

 

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten vermindert um 

die für die öffentliche Abwasserbeseitigung zulässigen Abschreibungen angesetzt. Bei Zugän-

gen von Anlagegegenständen im Berichtsjahr erfolgten die Abschreibungen pro rata temporis. 

 

Als Finanzanlagen ist die Beteiligung am Abwasserzweckverband „Obere Röder“ ausgewie-

sen. 

 

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert vermindert um 

Wertberichtigungsposten und unter Beachtung des Niederstwertprinzips angesetzt. Unver-

zinsliche Forderungen aus gestundeten Abwasserbeiträgen mit einer Restlaufzeit von mehr 

als einem Jahr wurden marktüblich abgezinst.  

 

Flüssige Mittel wurden zu Nominalwerten angesetzt. 

 

Bei der Bemessung der Rückstellungen wurde allen erkennbaren Risiken angemessen und 

ausreichend Rechnung getragen. Sie wurden zum Erfüllungsbetrag bewertet. Rückstellungen 

mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr wurden nach § 253 Abs. 2 HGB mit dem von der 

Deutschen Bundesbank für Dezember 2020 veröffentlichten Abzinsungszinssätzen entspre-

chend der Laufzeit abgezinst. 

 

Die Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt. 

 

Nachfolgende Aussagen betreffen individuelle Sachverhalte des Eigenbetriebs. 
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Eigenkapital – allgemeine Rücklage 

 
Im Zuge der Entflechtung der Wasserversorgung und Abwasserbehandlung (WAB) 

Dresden GmbH i. L. wurde der Stadt Radeberg zum 01.07.1995 Sachanlagevermögen auf 

der Grundlage der Teilbilanz zum 30.06.1995 voll unentgeltlich übertragen. Außerdem erfolgte 

im Geschäftsjahr 1997 die Auskehrung des Barvermögens der WAB.  

 

Die Gemeinden Großerkmannsdorf und Ullersdorf wurden zum 01.01.1999 in die Stadt Rade-

berg eingegliedert. Dabei übernahm die Stadt Radeberg von der Gemeinde Großerkmanns-

dorf Sachanlagevermögen, Forderungen aus Ausgleichsansprüchen und das ausgekehrte 

Barvermögen der WAB zum Restbuchwert sowie von der Gemeinde Ullersdorf Sachanlage-

vermögen aus der Entflechtung der Wasserversorgung und Abwasserbehandlung (WAB) 

Dresden GmbH i. L.  

 

Die insgesamt unentgeltlich übernommenen Vermögensgegenstände in Höhe von 

1.673.713,54 DM bzw. 855.756,14 € wurden aktiviert. Korrespondierend dazu wurde die All-

gemeine Rücklage gebildet. Mit Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses des 

Eigenbetriebes Abwasserentsorgung Radeberg für das Geschäftsjahr 1999 wurde die Allge-

meine Rücklage teilweise verwendet. 

 

Im Geschäftsjahr 2004 erfolgte die Schlussauskehrung des Barvermögens der WAB in Höhe 

von 2.791,94 €. 

 
 Vorspalte  
 € € 
   
unentgeltlich übernommenes Anlagevermögen von WAB   
   GmbH i. L.: 

  

 Radeberg 747.060,35  
 Großerkmannsdorf 69.960,42  
 Ullersdorf 38.735,38 855.756,15 
   
durch Eingliederung übernommene Verluste:   
 Ullersdorf -615.540,50  
 Großerkmannsdorf -11.361,28 -626.901,78 
   
   
Auskehrung Barvermögen 2004 2.791,94 2.791,94 
   
Kapitalrücklage (WAB)  231.646,31 
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Gemäß § 17 SächsEigBVO wurden die Abwasserbeiträge per 01.01.2013 in das Eigenkapital 

umgegliedert. 

 

Empfangene Ertragszuschüsse - Investitionszuschüsse Erschließungsträger 
 

Im Zuge der Erschließung des Wohngebietes Stolpener Straße (An der Sternwarte, Keppler- 

und Kopernikusstraße) und des Wohngebietes Pillnitzer Straße West wurde der Stadt Ra-

deberg von den Erschließungsträgern zum 01.09.1996 Sachanlagevermögen (Abwasserent-

sorgungsanlagen) in Höhe von 888.356,46 DM bzw. 454.209,45 € und zum 18.12.1997 in 

Höhe von 2.314.115,27 DM bzw. 1.183.188,35 € voll unentgeltlich übertragen.  

 

Das im Zuge der Erschließung des Wohngebietes Lerchenweg an die Gemeinde Großerk-

mannsdorf vom Erschließungsträger zum 15.06.1995 (Fertigstellung) unentgeltlich übertra-

gene Sachanlagevermögen (Abwasserentsorgungsanlagen) hatte zum Zeitpunkt der Einglie-

derung einen Restbuchwert in Höhe von 54.645,00 DM bzw. 27.939,54 €.  

 

Im Zuge der Erschließung des Gewerbegebietes Badstraße West wurde der Stadt Radeberg 

vom Erschließungsträger zum 01.06.1993 Sachanlagevermögen (Abwasserentsorgungsanla-

gen) teilentgeltlich übertragen.  

 

Für die Herstellung des Mischwasserkanals in der Badstraße und des Hausanschlusses 

in der Badstraße Nr. 30 hat die Stadt Radeberg in Vorjahren Kostenbeiträge in Höhe von 

194.250,00 DM bzw. 99.318,45 € und 10.000,00 DM bzw. 5.112,92 € erhalten, die ebenfalls 

als empfangene Ertragszuschüsse ausgewiesen wurden.  

 

Im Jahr 2019 wurden die Entsorgungsanlagen des 1. Bauabschnittes Neratovicer Straße (B-

Plan 70) unentgeltlich dem Eigenbetrieb übertragen. Die Aktivierung erfolgte zu Anschaffungs-

kosten. Der Wert des unentgeltlich übertragenen Vermögens von 584.396,41 € wurde passi-

viert. 

 

Im Berichtsjahr wurden die Entsorgungsanlagen des 2. – 8. Bauabschnittes Wohngebiet Am 

Sandberg unentgeltlich dem Eigenbetrieb übertragen. Die Aktivierung erfolgte zu Anschaf-

fungskosten. Der Wert des unentgeltlich übertragenen Vermögens von 957.511,78 € wurde 

passiviert. 
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Das unentgeltlich übernommene Sachanlagevermögen wurde mit den Anschaffungs- bzw. 

Herstellungskosten der Rechtsvorgänger bzw. mit dem Restbuchwert zum Zeitpunkt der Ein-

gliederungen aktiviert.  

 

Korrespondierend dazu wurde ein Passivposten in der Position empfangene Ertragszu-

schüsse gebildet. Die auf das unentgeltlich übernommene Sachanlagevermögen entfallenden 

Abschreibungen werden durch ertragswirksame Auflösung der empfangenen Ertragszu-

schüsse ausgeglichen, ebenso der Aufwand aus Anlagenabgängen. 

 

Sonderposten aus Straßenentwässerungsanteilen 

 
Der Sonderposten ist die spiegelbildliche Position derjenigen Anlagegüter, die der öffentlichen 

Straßenentwässerung dienen.  

 

Sonderposten aus Investitionszuschüssen 

 
Die Zuschüsse der öffentlichen Zuschussgeber wurden als Sonderposten aus Investitionszu-

schüssen ausgewiesen.  

 

Die auf das bezuschusste Anlagevermögen entfallenden Abschreibungen wurden durch er-

tragswirksame Auflösung des Sonderpostens aus Investitionszuschüssen ausgeglichen. 

 

Weitere Erläuterungen zu den angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind 

bei den jeweiligen Bilanzpositionen. 

 

 

4. Erläuterungen zur Bilanz 

 

Die Aufgliederung und die Bewegungen des Anlagevermögens sind dem Anlagennachweis 

zu entnehmen.  

 

Die Beteiligung am Abwasserzweckverband „Obere Röder“ wird unter der Position Finanzan-

lagen ausgewiesen. 
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Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen betreffen: 
 
 31.12.2020 Vorjahr 
 € € 
   
Forderungen aus Gebührenerhebung Schmutzwasser 562.516,06 633.584,10 
Forderungen aus Gebührenerhebung Niederschlagswasser 401.242,69 429.120,60 
Forderungen aus Beitragserhebung, RLZ über 1 Jahr 158.262,35 102.501,51 
Forderungen aus Weiterberechnungen 31.373,54 0,00 
Forderungen aus Beitragserhebung, RLZ bis 1 Jahr 14.587,67 8.261,45 
Forderungen aus Nebenleistungen zu Beiträgen 1.630,31 1.712,50 
Forderungen aus Bearbeitungsgebühren 5,00 5,00 
Forderungen aus Widerspruchsgebühren 0,00 99,17 
 1.169.617,62 1.175.284,33 
   
zweifelhafte Forderungen aus Gebührenerhebung 73.051,23 74.046,23 
zweifelhafte Forderungen aus Beitragserhebung 46.330,73 46.330,73 
zweifelhafte Forderungen aus Nebenleistungen zu Beiträgen 8.500,00 8.500,00 
Einzelwertberichtigungen Beitragserhebung -46.330,73 -46.330,73 
Einzelwertberichtigungen Gebührenerhebung und Nebenleis-
tungen zu Beiträgen und Gebühren 

-81.551,23 -82.546,23 

 0,00 0,00 
   
Pauschalwertberichtigung -10.614,29 -10.727,79 
  

1.159.003,33 
 

1.164.556,54 
 
Die Forderungen enthalten Forderungen aus Abwassergebühren an die Gemeinde/andere Eigenbetriebe in Höhe 

von 30.159,62 € (Vorjahr: 29.303,38 €). 

 

Stichtagsbezogen bestehen gegenüber der Großen Kreisstadt Radeberg und dem Abwasser-

zweckverband „Obere Röder“ folgende Forderungen: 

 
 31.12.2020 Vorjahr 
 € € 
   
Große Kreisstadt Radeberg 1.364.926,74 1.252.579,36 
Abwasserzweckverband „Obere Röder“ 269.821,51 30.336,55 
 
 

 
1.634.748,25 

 
1.282.915,91 
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Zum Bilanzstichtag waren folgende sonstige Vermögensgegenstände auszuweisen: 
 
 31.12.2020 Vorjahr 
 € € 
   
Ortsdurchfahrtpauschale Dr.-Rudolf-Friedrichs-Straße 67.160,00 0,00 
Geldtransit 45,00 62,50 
Versicherungsentschädigung 0,00 2.146,28 
  

67.205,00 
 

2.208,78 
 

 

Das Eigenkapital setzt sich zusammen aus: 

     € 

      
Kapitalrücklage Abwasserbeiträge     11.801.833,60 
andere Rücklagen     1.666.336,07 
Gewinnvortrag     11.148.651,69 
Jahresüberschuss     164.238,08 
      
     24.781.059,44 

 
Es wurde kein Stammkapital festgesetzt (Wahlrecht nach § 11 Abs. 2 Sächsische Eigenbe-

triebsverordnung). 

 
Die von den Grundstückseigentümern erhobenen Beiträge wurden zum 01.01.2013 aus der 

Position empfangene Ertragszuschüsse in das Eigenkapital gemäß § 27 Abs. 1 SächsEigBVO 

umgegliedert. Im Wirtschaftsjahr festgesetzte Abwasserbeiträge, andere Soll-Veränderungen 

sowie die Realisierung von einzelwertberichtigten Beitragsforderungen, die vor dem 

01.01.2013 entstanden sind, wurden sofort der allgemeinen Rücklage zugeführt.  

 

In den anderen Rücklagen sind Tilgungszuschüsse in Höhe von 757.385,51 € enthalten. 

 

Die empfangenen Ertragszuschüsse entwickelten sich im Berichtsjahr wie folgt: 

  01.01.2020 Zugang Auflösung 31.12.2020 

  € € € € 

      
Investitionszuschüsse Erschließungsträger  2.241.298,02 957.511,78 88.028,36 3.110.781,44 
Baukostenzuschüsse Dritter  58.072,77 39.787,92 2.555,72 95.304,97 

 
  2.299.370,79 

 
997.299,70 90.584,08 3.206.086,41 
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Der Sonderposten aus Straßenentwässerungsanteilen entwickelt sich wie folgt: 

 01.01.2020 Zugang Abgang Entnahme Auflösung 31.12.2020 

 € € € € € € 

       
Radeberg  
  mit Liegau-Augustusbad  

6.166.414,74 247.573,41 0,00 0,00 223.719,94 6.190.268,21 

Großerkmannsdorf 960.623,66 161.043,19 0,00 0,00 29.375,85 1.092.291,00 
Ullersdorf 672.059,74 545,62 0,00 0,00 22.603,87 650.001,49 

 
 

 
7.799.098,14 

 
409.162,22 

 
0,00 

 
0,00 

 
275.699,66 

 
7.932.560,70 

 
 
Die Zuwendungen öffentlicher Zuschussgeber, die für die Herstellung der Abwasserentsor-

gungsanlagen im Gebiet der Großen Kreisstadt Radeberg sowie der eingegliederten Gemein-

den Großerkmannsdorf und Ullersdorf gewährt wurden, sind als Sonderposten aus Investi-

tionszuschüssen ausgewiesen.  

 
Diese Zuschüsse werden ab Fertigstellung bzw. Inbetriebnahme der bezuschussten Anlagen 

gemäß § 27 Abs. 2 SächsEigBVO entsprechend der Nutzungsdauer dieser Anlagen erfolgs-

wirksam aufgelöst. Der Auflösungsbetrag wird als sonstiger betrieblicher Ertrag ausgewiesen. 

 

 01.01.2020 Zugang Auflösung 31.12.2020 

 € € € € 

 
Entwicklung 

 
5.588.599,93 

 
0,00 

 
167.582,40 

 
5.421.017,53 

 

 

Die sonstigen Rückstellungen betreffen: 

  
01.01.2020 

Inanspruch-
nahme 

 
Auflösung 

 
Zuführung 

 
Abzinsung 

 
31.12.2020 

 € € € € € € 

       
Kostenüberdeckung nach KAG 1.185.771,27 42.060,80 0,00 309.604,59 15.047,30 1.468.362,36 
Jahresabschluss- und Prüfungs- 33.937,55 30.445,25 0,00 30.647,00 0,00 34.139,30 
   kosten       
Abwasserabgabe 11.401,01 0,00 2.990,51 4.500,00 0,00 12.910,50 
Rückstellung für Aufbewahrung 5.693,38 0,00 500,00 645,00 87,66 5.926,04 
übrige 0,00 0,00 0,00 92,00 0,00 92,00 

 
 1.236.803,21 72.506,05 

 
3.490,51 

 
345.488,59 15.134,96 1.521.430,20 

 

Rückgestellt sind auch Kostenüberdeckungen i. S. § 10 Abs. 2 SächsKAG. Stichtagsbezogen 

ist die Kostenüberdeckung für die Bereiche Schmutz- und Niederschlagswasser für die Jahre 

2016 bis 2020 des aktuellen Kalkulationszeitraums enthalten.  
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Die Fristigkeit der Verbindlichkeiten ergibt sich wie folgt: 

 Gesamtbetrag davon mit einer Restlaufzeit 
 31.12.2020 bis 1 Jahr 2 bis 5 Jahre mehr als 5 

Jahre 
 

€ € € € 
     
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 3.209.113,51 121.804,03 432.629,92 2.654.679,56 
Vorjahr 3.226.886,83 105.427,96 386.215,36 2.735.243,51 
     
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 124.044,03 120.962,08 3.081,95 0,00 
Vorjahr 29.297,33 20.433,49 8.863,84 0,00 
     
sonstige Verbindlichkeiten 86.417,03 86.417,03 0,00 0,00 
Vorjahr 84.681,68 84.287,99 393,69 0,00 

                                                                      
 gesamt 
Vorjahr 

 
3.419.574,57 
3.340.865,84 

 
329.183,14 
207.304,84 

 
435.711,87 
395.472,89 

 
2.654.679,56 
2.735.243,51 

 

 

5. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung 

 

Der Jahresüberschuss in Höhe von 164.238,08 € (Vorjahr: 273.064,30 €) wurde nach dem 

handelsrechtlichen Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) berechnet. 

 

Die Umsatzerlöse setzen sich zusammen aus: 

  2020 Vorjahr 
  € € 
    
Schmutzwassergebühren  3.259.010,00 3.233.335,00 
Niederschlagswassergebühren  802.762,80 802.654,22 
Weiterberechnung lfd. Straßenentwässerungskosten  300.000,00 364.564,00 
Einleitentgelt  26.792,94 26.902,34 
Mehraufwandszuschläge Großeinleiter  26.291,16 30.053,75 
verauslagte Baukosten  3.083,60 3.069,80 
Zuführung Rückstellung Kostenüberdeckung  -309.604,59 -231.516,51 
  4.108.335,91 4.229.062,60 
    
Auflösung Ertragszuschüsse Erschließungsträger  88.028,36 65.412,99 
  

4.196.364,27 
 

4.294.475,59 
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Die sonstigen betrieblichen Erträge betreffen:  

  2020 Vorjahr 
  € € 
    
ordentliche betriebliche Erträge:    
Auflösung Passivposten Straßenentwässerung  275.699,66 270.453,43 
Auflösung Passivposten Investitionszuschüsse   167.582,40 167.584,40 
Auflösung Baukostenzuschüsse Dritter  2.555,72 1.462,16 
sonstige Verwaltungsgebühren  1.878,44 1.849,58 
Mahngebühren  1.539,30 1.564,29 
Auflösung Zuschüsse für Unterhaltung AW-Anlagen  1.318,54 1.318,54 
Verwaltungsgebühren Widerspruchsbearbeitung  0,00 110,04 
  450.574,06 444.342,44 
    
neutrale Erträge:    
Versicherungsentschädigungen, Schadenersatz  12.000,00 19.104,67 
periodenfremde Erträge  8.796,23 4.945,60 
Zuschreibung Forderungen (Erhöhung Barwert)  5.681,66 4.531,20 
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen  3.490,51 3.077,13 
Wertberichtigung zu Forderungen  1.114,81 12.992,89 
Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen  0,00 1.586,68 
sonstige  619,19 0,03 
  31.702,40 46.238,20 
  

482.276,46 
 

490.580,64 
 

 

Der Materialaufwand enthält: 
 
 2020 Vorjahr 
 € € 
   
Stromkosten  0,00 265,52 
Aufwendungen für bezogene Leistungen 3.208.502,31 3.148.458,06 
  

3.208.502,31 
 

3.148.723,58 

 

Der Personalaufwand in Höhe von 73.978,11 € (Vorjahr: 65.464,33 €) entfällt ausschließlich 

auf die Betriebsleiterin. Personalaufwendungen für Mitarbeiter der Großen Kreisstadt Rade-

berg, die anteilig dem Eigenbetrieb zuzuordnen sind, sind in der Verwaltungskostenumlage in 

Höhe von 79.168,38 € (Vorjahr: 75.127,71 €) enthalten. Die Verwaltungskostenumlage wird 

unter der Position sonstige betriebliche Aufwendungen ausgewiesen. 
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Die Abschreibungen betreffen: 

 2020 Vorjahr 
 € € 
 
planmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen 1.024.071,51 984.654,17 

 

 

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen setzen sich zusammen aus:  

  2020 Vorjahr 
  € € 
    
ordentliche Aufwendungen  172.839,40 174.493,06 
neutrale Aufwendungen  1.335,28 109.691,59 
  

174.174,68 
 

284.184,65 

 

Zu neutrale Aufwendungen 

   € 
    
Abgänge Sachanlagen   916,30 
Forderungsverluste   254,17 
Aufwendungen Vorjahr(e)   164,81 
 
 

  
1.335,28 

 

 

6. Sonstige Angaben 

 

Über die Ergebnisverwendung hat der Stadtrat der Großen Kreisstadt Radeberg im Rahmen 

der Feststellung des Jahresabschlusses zu beschließen. 

 

Zum Bilanzstichtag bestanden auskunftsgemäß weder Haftungsverhältnisse noch finanzielle 

Verpflichtungen aus Miet- und Leasingverträgen gegenüber Dritten. An die Große Kreisstadt 

Radeberg hat der Eigenbetrieb Abwasserentsorgung eine Umlage für Sach- und Personalkos-

ten in üblicher Höhe zu zahlen. Grundlage ist die Verwaltungskostenvereinbarung vom 

14.09.2016.  

 

Daneben hat der Eigenbetrieb Abwasserentsorgung bis Oktober 2020 einen Raum auf dem 

Gelände der Kläranlage in Radeberg angemietet. Im Berichtsjahr betrug die monatliche Miete 

274,80 €. 
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Für die Geschäftsjahre 2016 bis 2020 beträgt die Kostenüberdeckung (vor Abzinsung) im Be-

reich Schmutzwasser 780.400,29 € und im Bereich Niederschlagswasser 715.221,19 €. 

 

Der Eigenbetrieb hat neben der Betriebsleiterin keine eigene Beschäftigte. Leistungen der 

Großen Kreisstadt Radeberg wurden dem Eigenbetrieb nach einem Umlageschlüssel in Rech-

nung gestellt. 

 

Der Jahresüberschuss enthält Aufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen in Höhe 

von 15.134,96 € (Vorjahr: 18.863,92 €).  

 

Die Organe des Eigenbetriebs waren im Berichtsjahr: 

 
Betriebsleiterin des Eigenbetriebes im Jahr 2020 war Frau Manuela Bräunig. Frau Bräunig 

wurde nach Tarif für den öffentlichen Dienst, Entgeltgruppe 11, vergütet. 

 

Der Technische Ausschuss als Betriebsausschuss setzte sich im Berichtsjahr wie folgt zu-

sammen: 

 
Vorsitzender: Herr Gerhard Lemm, Oberbürgermeister der Großen 

Kreisstadt Radeberg 

 
Mitglieder:  Herr Detlev Dauphin, Architekt 

   Herr Frank Höhme, Berufsfeuerwehrmann 

  Herr Thomas Lück, Klempnermeister 

  Herr Prof. Dr. Andreas Hänsel, Ingenieur 

  Herr Dr. Ulrich Hensel, Entwicklungsingenieur 

  Herr Lutz Schöffel, Buchhändler 

  Herr Uwe Kirchner, Diplom-Ingenieur 

 

beratende Mitglieder: Herr Knut Mulansky 

  Herr Gert Loose 

  Herr Wolfgang Seifert 

  Herr Dietmar Putzger 
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Stellvertreter der Mitglieder: Herr Gabor Kühnapfel, Diplom-Ingenieur 

  Frau Dr. Cordula Heß, Rechtsanwältin 

  Frau Roswitha Ohl, Diplombibliothekarin 

  Herr Matthias Hensel, Bezirksschornsteinfegermeister 

  Herr Frank-Peter Wieth, Jurist 

  Herr Dirk Hantschmann, Holzkünstler 

  Herr Toralf Otto, Selbständiger 

 

Die Organe haben mit Ausnahme der Betriebsleiterin vom Eigenbetrieb keine Vergütung er-

halten. 

 

Auskunftsgemäß umfassen die Prüfungskosten keine weiteren Leistungen. 

 

Radeberg, 19.01.2022 

 

 

Abwasserentsorgung Radeberg 

 

 

    

Betriebsleiterin 

 



Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Radeberg, Radeberg

Entwicklung des Anlagevermögens 2020

Anschaffungs- und Herstellungskosten Abschreibungen

Anfangsbestand Zugänge Um- Abgänge Endstand Stand Abschrei- Angesammelte Stand Restwert Restwert Durch- Durch-

01.01.2020 buchungen
1)

31.12.2020 01.01.2020 bungen im Abschreibungen 31.12.2020 am Ende des am Ende des schnittlicher schnittlicher

Wirtschaftsjahr
2)

auf die in Spalte Wirtschafts- vorangeg. Abschreibungs- Rest-

5 ausgewiese- jahres
3)

Wirtschafts- satz
4)

buchwert
5)

nen Beträge jahres

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR v.H. v.H.

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte 

und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen 

Rechten und Werten 9.505,40 0,00 0,00 0,00 9.505,40 9.502,40 0,00 0,00 9.502,40 3,00 3,00 0,0 0,0

II. Sachanlagen

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, 

Betriebs- und anderen Bauten 409.560,49 0,00 0,00 0,00 409.560,49 408.215,49 278,00 0,00 408.493,49 1.067,00 1.345,00 0,1 0,3

2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten 293.733,52 176,10 0,00 0,00 293.909,62 0,00 0,00 0,00 0,00 293.909,62 293.733,52 0,0 100,0

3. Reinigungs- und Entsorgungsanlagen 1.167.778,91 0,00 0,00 0,00 1.167.778,91 628.351,91 45.357,00 0,00 673.708,91 494.070,00 539.427,00 3,9 42,3

4. Sammlungsanlagen 44.770.064,69 2.132.595,88 209.754,63 0,00 47.112.415,20 14.366.584,31 978.299,51 0,00 15.344.883,82 31.767.531,38 30.403.480,38 2,1 67,4

5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 5.534,21 0,00 0,00 0,00 5.534,21 5.104,21 137,00 0,00 5.241,21 293,00 430,00 2,5 5,3

6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 285.550,88 251.132,56 -209.754,63 916,30 326.012,51 0,00 0,00 0,00 0,00 326.012,51 285.550,88 0,0 100,0

46.932.222,70 2.383.904,54 0,00 916,30 49.315.210,94 15.408.255,92 1.024.071,51 0,00 16.432.327,43 32.882.883,51 31.523.966,78 2,1 66,7

III. Finanzanlagen

Anteile an Zweckverbänden 19.531.446,49 0,00 0,00 0,00 19.531.446,49 11.098.982,26 0,00 0,00 11.098.982,26 8.432.464,23 8.432.464,23 0,0 43,2

Insgesamt 66.473.174,59 2.383.904,54 0,00 916,30 68.856.162,83 26.516.740,58 1.024.071,51 0,00 27.540.812,09 41.315.350,74 39.956.434,01 1,5 60,0

1) Umbuchungen von einer Anlagengruppe in die andere

2) Zuschreibungen sind in der Spalte 8 gesondert aufzuführen

3) Spalte 6 abzüglich Spalte 10

4) (Spalte 8 x 100) : Spalte 6

5) (Spalte 11 x 100) : Spalte 6

Posten des Anlagevermögens Kennzahlen

1

Anlage zum Anhang



 

 

Anlage 4

 

 

 

 



 

   
 
 
 
 
 
 

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Radeberg 
 
 

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020 
 
 
Nach § 31 Abs. 1 Sächsische Eigenbetriebsverordnung (SächsEigBVO) ist zum Schluss eines jeden 
Wirtschaftsjahres neben dem Jahresabschluss, bestehend aus der Bilanz, der Gewinn- und Verlust-
rechnung und dem Anhang, ein Lagebericht von der Betriebsleitung zu erstellen. Der Inhalt hat den 
Festlegungen nach § 30 Sächsische Eigenbetriebsverordnung (SächsEigBVO) zu entsprechen. 
 
 

1. Geschäftsverlauf und Lage 
 
Nach § 50 Abs. 1 Sächsisches Wassergesetz obliegt der Großen Kreisstadt Radeberg die Abwasser-
beseitigungspflicht in ihrem Gebiet. Die Stadt führt zur Erledigung dieser Pflichtaufgabe mit Wirkung ab 
01.01.1997 auf der Grundlage der Gemeindeordnung des Freistaates Sachsen (SächsGemO) den Ei-
genbetrieb Abwasserentsorgung Radeberg als Sondervermögen der Stadt. Bis 31.12.1996 wurde diese 
Aufgabe im Haushalt der Stadt als kostenrechnende Einrichtung geführt. 
Dem Eigenbetrieb wurden zum Stichtag 01.01.1997 die städtischen Anlagen der Abwasserentsorgung 
als Vermögen übertragen.  
 
Der Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Radeberg wurde auf der Grundlage der Betriebssatzung vom 
27.11.1996 mit Wirkung zum 01.01.1997 gegründet. Am 14.06.2000 erfolgte eine 1. Änderung zur Be-
triebssatzung. Eine weitere Änderung ergab sich durch die Umrechnung und Glättung von DM-Beträgen 
in Euro-Beträge, die mit der Satzung vom 03.01.2002 in Kraft getreten ist. Zum 01.01.2015 trat eine 
komplett überarbeitete Satzung vom 18.12.2014 in Kraft. Unter anderem erfolgte entsprechend der 
SächsEigBVO die Einbindung eines/ einer Betriebsleiters/in, welcher/ welche nicht mehr Oberbürger-
meister/in sein darf sowie die Anpassung von Größengrenzen durch Koppelung an die Hauptsatzung 
von Radeberg. 
Betriebsleiterin des Eigenbetriebes ist seit 01.08.2015 Frau Manuela Bräunig. Die Geschäfte des Ei-
genbetriebes Abwasserentsorgung werden durch die Betriebsleiterin und durch Mitarbeitende der Stadt-
verwaltung besorgt. Die dafür entstandenen Personalausgaben werden dem Eigenbetrieb in Rechnung 
gestellt.  
 
Ausgehend von der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vom 06.03.1998 über die Eingliederung der Ge-
meinden Großerkmannsdorf und Ullersdorf in die Stadt Radeberg mit Wirkung zum 01.01.1999 wurde 
die Große Kreisstadt Radeberg Rechtsnachfolger der Gemeinden Großerkmannsdorf und Ullersdorf. 
Dem Eigenbetrieb wurden am 01.01.1999 die Abwasserentsorgungsanlagen einschließlich der Kredit-
schulden sowie die Kassenbestände der Gebührenkonten der Gemeinden Großerkmannsdorf und Ul-
lersdorf in sein Vermögen übergeben.  
Die Große Kreisstadt Radeberg ist mit Beschluss der entsprechenden Gremien der Großen Kreisstadt 
Radeberg vom 21.03.1991 seit 27.05.1991 Mitglied im Teil-Abwasserzweckverband "Obere Röder" 
(nachfolgend AZV), der seinen Sitz in Radeberg hat. Die zum 01.04.1995 in die Stadt eingegliederte 
Gemeinde Liegau-Augustusbad ist seit 13.01.1993 Mitglied im AZV. Mitglieder des AZV sind auch die 
Gemeinden Großerkmannsdorf mit Beschluss des Gemeinderates vom 19.03./25.09.1991 und Ullers-
dorf mit Beschluss des Gemeinderates vom 25.03.1991.  
Die Sicherheitsneugründung des AZV wurde 2004 vom Stadtrat beschlossen, konnte aber aufgrund des 
vakanten Umlagemaßstabes in der Verbandsversammlung erst in 2006 realisiert werden. Der Be-
schluss (Nr. 03/2006) beim AZV erfolgte in der Sitzung am 11.05.2006.  
Der Oberbürgermeister und sieben vom Stadtrat gewählte Vertreter vertreten den Eigenbetrieb in der 
Verbandsversammlung des AZV. 
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Mit Vereinbarung vom 06.05.1997 zwischen der Stadt und dem AZV, die auch die damaligen Mitglieds-
gemeinden Großerkmannsdorf und Ullersdorf abgeschlossen hatten, hat der AZV die technische Be-
triebsführung der örtlichen Abwasseranlagen und die verwaltungsmäßige Abwicklung des Gebühren-
einzugs übernommen. Damit wurden die rechtlichen Voraussetzungen geschaffen, dass Aufgaben beim 
Betrieb der Ortskanalisation der im Eigentum der Großen Kreisstadt Radeberg (einschließlich der Ort-
steile Liegau-Augustusbad, Großerkmannsdorf und Ullersdorf) befindlichen Abwasseranlagen durch 
den AZV in Betriebsführung vergeben werden konnten.  
Der Umfang der Betriebsführung ist im Betriebsführungsvertrag festgelegt. Für die Abgrenzung zwi-
schen Instandhaltung und Ersatzinvestitionen ist im Vertrag festgelegt, dass Einzelmaßnahmen mit ei-
nem Wert bis zu 2.556,46 EUR (5.000 DM) sowie Einzelmaßnahmen an der Ortskanalisation bis zu 
einer Länge von max. 20 m als Instandhaltung definiert werden und somit zum Leistungsumfang der 
Betriebsführung zählen. Die Leistungen werden mit einem Betriebsführungsentgelt abgegolten.  
Mit Stadtratsbeschluss Nr. SR002-2011 vom 02.03.2011 und Beschluss der Verbandsversammlung des 
AZV Nr. 02/2011 vom 16.06.2011 trat der 2. Nachtrag der Vereinbarung über die Betriebsführung zum 
01.01.2011 in Kraft. In diesem Nachtrag wurden im Wesentlichen die vom AZV durchzuführenden In-
standhaltungen neu definiert, die Trennung der Kosten auf die einzelnen Teilleistungen festgelegt und 
Klarstellungen bezüglich der zu erbringenden Leistungen getroffen. In 2019 wurde die Änderungsver-
einbarung zum 2. Nachtrag vom 15.07.2011 hinsichtlich der Punkte Gebührenveranlagung um die Nie-
derschlagswasserentsorgung erweitert, und es wurde mit dem AZV Obere Röder ein Vertrag über die 
Verarbeitung von Daten im Auftrag geschlossen, um die geänderten Anforderungen der Datenschutz-
grundverordnung umzusetzen.  
 
Satzungsrechtliche Grundlage für die Abwasserentsorgung der Großen Kreisstadt Radeberg ein-
schließlich der Ortsteile Großerkmannsdorf, Liegau-Augustusbad und Ullersdorf ist die Satzung über 
die öffentliche Abwasserbeseitigung der Stadt Radeberg, welche vom Stadtrat in der Sitzung vom 
26.10.2006 beschlossen wurde und am 01.01.2007 in Kraft trat, in der Fassung der 1. Änderung vom 
31.01.2007 und der 2. Änderung vom 15.12.2008. Die am 26.02.2014 rückwirkend zum 01.01.2014 
beschlossene Gebührenanpassung (3. Änderungssatzung der Satzung über die öffentliche Abwasser-
beseitigung der Stadt Radeberg) wurde entsprechend den Vorgaben der Rechtsaufsicht ersetzt durch 
die vom Stadtrat am 29.10.2014 beschlossene 4. Änderungssatzung der Satzung über die öffentliche 
Abwasserbeseitigung der Stadt Radeberg rückwirkend zum 01.01.2014 (SR-178-2014). Am 21.12.2016 
wurde die 5. Änderungssatzung beschlossen (öffentlich bekannt gemacht in „die Radeberger“ Nr. 51 
vom 23.12.2016 sowie im „Rödertal-Anzeiger“ Nr. 03 vom 20.01.2017), die mit Ausnahme der Höhe der 
Schmutzwassergebühren am 01.01.2017 in Kraft trat und auch für das vorliegende Berichtsjahr bindend 
war. 
Entsprechend der Betriebssatzung i.V.m. der Hauptsatzung der Stadt Radeberg sind der Stadtrat und 
der Technische Ausschuss (als Betriebsausschuss) die beschließenden Gremien für Angelegenheiten 
des Eigenbetriebes.  
 
Ein wesentliches Tätigkeitsfeld des Eigenbetriebes ist die Vorbereitung und Durchführung von Investi-
tionen – Neuanlagen und Ersatzinvestitionen, deren fachliche Planung und Durchführung an Ingenieur-
büros gebunden werden. Für die Stadt waren 2020 die Ingenieurbüros Dänekamp + Partner, Olbrich & 
Partner sowie K. Langenbach Dresden GmbH tätig. 
 
 

2. Rentabilitätsverhältnisse 
 
Der Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Radeberg hat die satzungsgemäße Aufgabe, die örtlichen Ab-
wasseranlagen zu betreiben, herzustellen und zu erhalten. Weiterhin hat er als Mitglied des AZV gemäß 
den festgelegten Anteilen die finanziellen Mittel für die Betreibung, die Herstellung und Erhaltung der 
überörtlichen Abwasseranlagen bereitzustellen.  
Der Eigenbetrieb finanziert sich im Wesentlichen aus mit der Satzung festgelegten Abwassergebühren 
und -beiträgen. 
 
Mit Abschluss der Vereinbarung mit allen Mitgliedern des AZV über die Betriebsführung durch den AZV 
sollte die Voraussetzung für eine Effizienz in der Aufgabenerfüllung mit der einheitlichen technischen 
Betriebsführung der Orts- und Verbandsanlagen, einschließlich des Gebühreneinzuges geschaffen und 
die Kostendeckung der satzungsgemäß festgelegten Abwassergebühren gesichert werden.  
 
Gemäß der zum 01.01.2007 in Kraft getretenen Satzung zur Abwasserbeseitigung ist die Abwasserge-
bühr in die Teilleistungen Schmutzwasser- und Niederschlagswasserentsorgung getrennt worden. Im 
Berichtsjahr galten die Gebührensätze, die in 2016 für den Zeitraum 2016 – 2020 kalkuliert wurden. Für 
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die Teilleistung Niederschlagswasserentsorgung wurden im Beschluss SR087-2016 Gebührensätze für 
die Jahre 2017-2020 festgelegt, die die Kostenunterdeckung des Jahres 2016 kompensieren werden. 
 
Gemäß der Neuregelung des § 27 Abs. 1 SächsEigBVO (§ 17 SächsEigBVO a.F. mit verpflichtender 
Anwendung ab dem 01.01.2013) und der damit verbundenen Umgliederung der bisher erhobenen Ab-
wasserbeiträge mit ihren entsprechenden Buchwerten zum 01.01.2013 in das Eigenkapital (Allge-
meine Rücklage) werden im Berichtsjahr wie schon im Vorjahr zu erhebende Beiträge und damit ver-
bundene Änderungen ertragsunwirksam in das Kapital eingestellt/entnommen. 
Die Entwicklung des Beitragsvolumens im Berichtsjahr ist in folgender Übersicht dargestellt: 
 

 
 
Auf die Liquidität des Eigenbetriebes wirken sich die offenen Forderungen aus Abwasserbeiträgen der 
Kernstadt negativ aus. Negative Auswirkungen haben auch die zinslosen Stundungen für Beiträge im 
Ortsteil Großerkmannsdorf und Ullersdorf für Landwirte, die nach den Hinweisen des Sächsischen 
Staatsministeriums des Innern zur Anwendung des § 3 SächsKAG solange erfolgen, wie der landwirt-
schaftliche Betrieb bei wirtschaftlicher Führung existiert (108 TEUR). 
 
Die Umsatzrentabilität (Gewinn/Umsatzerlöse) weist im Geschäftsjahr einen positiven Betrag aus  
3,91 % (2019: 6,36 %). Die Verringerung begründet sich im Wesentlichen durch die geringeren Um-
satzerlöse und sonstigen betrieblichen Erträge sowie die erhöhten Zinsaufwendungen infolge der Ab-
zinsung gebildeter Rückstellungen. 
Die Eigenkapitalrentabilität (Gewinn/Eigenkapital am Jahresanfang, wobei die empfangenen Ertragszu-
schüsse und die Sonderposten aus Straßenentwässerungsanteilen sowie aus Investitionszuschüssen 
je zur Hälfte dem Eigenkapital zugeordnet werden) bewegt sich aufgrund des Jahresüberschusses im 
positiven Bereich und liegt bei 0,514 % (2019: 0,88 %).  
 

3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
 

3.1. Vermögenslage 
 
Die Bewirtschaftung des Eigenbetriebes erfolgte auf der Grundlage des mit Stadtratsbeschluss 
Nr. SR091-2019 am 27.11.2019 festgesetzten Wirtschaftsplans. Der Wirtschaftsplan enthielt genehmi-
gungspflichtige Bestandteile. Die Kreditermächtigung wurde durch Bescheid der Rechtsaufsichtsbe-
hörde unter Auflagen und Bedingungen genehmigt. 
 
Für die Liquidität des Eigenbetriebes wurde der Höchstbetrag für Kassenkredite mit 700.000 EUR fest-
gesetzt, jedoch nicht beansprucht. 
 
Nachfolgend werden eine vereinfachte Bilanz und der Vergleich mit dem Vorjahr wiedergegeben.  
 

 
 
 

EUR Einstellung Entnahme
Stand

 31.12.2020
EUR EUR EUR EUR

Radeberg (einschl. OT Liegau-Augustusbad) 8.685.182,78 121.219,63 0,00 8.806.402,41

Ullersdorf einschl. EG Am Sandberg 2.133.073,29 0,00 0,00 2.133.073,29

Großerkmannsdorf einschl. EG Am Heiderand 862.357,90 0,00 0,00 862.357,90

11.680.613,97 121.219,63 0,00 11.801.833,60

Bilanz zum 31.12.2020
31.12. VJ Abweichung
EUR EUR EUR %

Aktiva
Anlagevermögen

Immaterielle VGS 3,00 3,00 0,00 0,0
Sachanlagen 32.882.883,51 31.523.966,78 1.358.916,73+   4,3+       
Finanzanlagen 8.432.464,23 8.432.464,23 0,00 0,0

Umlaufvermögen
Forderungen + sonst. VGS 2.860.956,58 2.449.681,23 411.275,35+      16,8+     
liquide Mittel 2.135.327,04 1.995.782,84 139.544,20+      7,0+       

aRAP 358,19 0,00 358,19+            

46.311.992,55 44.401.898,08 1.910.094,47+   4,3+       

Passiva
Eigenkapital 24.781.059,44 24.105.577,93 675.481,51+      2,8+       
Empfang. Ertragszuschüsse 3.206.086,41 2.299.370,79 906.715,62+      39,4+     
SoPo SEA 7.932.560,70 7.799.098,14 133.462,56+      1,7+       
SoPo Inv.zusch 5.421.017,53 5.588.599,93 167.582,40-       3,0-        
RST 1.521.430,20 1.236.803,21 284.626,99+      23,0+     
Verbindlichkeiten

KI 3.209.113,51 3.226.886,83 17.773,32-        0,6-        
weitere Verb. 210.461,06 113.979,01 96.482,05+       84,6+     

pRAP 30.263,70 31.582,24 1.318,54-          4,2-        

46.311.992,55 44.401.898,08 1.910.094,47+   4,3+       
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3.1.1. Aktiva 
Anlagevermögen 

 
Die Bilanzposition Anlagevermögen ist untergliedert in immaterielle Vermögensgegenstände und Sach-
anlagen sowie Finanzanlagen.  

Zu den bearbeiteten Leitungsrechten gab es eine weitere Einstellung einer Ausgleichszahlung auf-
grund einer Grunddienstbarkeit (§ 9 GBBerG).  

 
 
 
Folgende Investitionsmaßnahmen wurden in 2020 fertiggestellt: 
 

 Ersatzneubau MW-Kanal Dr. Rudolf-Friedrichs-Straße 
 Ersatzneubau RW- und SW-Kanal Blumenweg OT Großerkmannsdorf 
 Ersatzneubau MW-Kanal Hügelweg 
 Inlinersanierung MW-Kanal Schönfelder Straße 
 Neubau RW-Kanal Forellenweg 
 Inlinersanierung MW-Kanal An den Leithen – 2. BA 
 RW-Kanal Lotzdorfer Straße  

 
Die Schlussrechnungen der Auftragnehmer und der bauüberwachenden Ingenieurbüros wurden teil-
weise erst im Folgejahr beglichen und werden in 2021 nachaktiviert. Bei der Baumaßnahme im Be-
reich der Siedlung Friedrichstal werden die Kosten für die Planung im Innenbereich bis zu deren Rea-
lisierung weiter als Anlage im Bau fortgeführt. 
 
In 2020 wurden keine außerplanmäßigen Investitionsmaßnahmen durchgeführt. Die Abwasseranla-
gen, die die Wohnbau GmbH im Bauvorhaben Am Sandberg errichtet hat, wurden dem Eigenbetrieb 
kostenfrei übergeben, im Anlagevermögen aktiviert und als Sonderposten Investitionszuschüsse Er-
schließungsträger passiviert. 
 
Nachfolgende Investitionsmaßnahmen wurden 2020 begonnen bzw. fortgeführt. 
 

 
 
 

Grunddienstbarkeiten (Leitungsrechte) Plan Ist
EUR EUR

Kernstadt 176,10
OT Ullersdorf 0,00
OT Großerkmannsdorf 0,00
Planansatz 15.000,00

15.000,00 176,10

Maßnahme IP 2020 Kanalart Planansatz

Anlagen im Bau EUR EUR

MWK An den Leithen - 3.BA MW 400.000 12.992
Friedrichstal - innere Erschließung SW/RW 800.000 0
Erweiterung RRB Flügelweg RW 513.500 1.726
Landwehrweg - 2.BA MW 180.000 0
K 9206 Ullersdorfer Mühle RW 75.000 0
Ernst-Braune-Siedlung  Sanierung - Planung MW 80.000 27.396
Dresdener Straße Stichweg 38-42 RW 17.170 0
Dammweg zur Schwarzen Röder - Planung RW 30.000 0
Ertüchtigung RW-Kanal unterhalb Weststraße bis Friedhofsteich RW 70.000 0

2.165.670 42.114
Maßnahme aus Fortschreibung IP 2019

Stolpener Straße (Kleinwolmsdorfer Str. bis Ortsausgang) MW 550.000 347.831
Dammweg zur Schwarzen Röder - Planung RW 30.000 0

580.000 347.831

2.745.670 389.945

Verbrauch bis 
31.12.20
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Umlaufvermögen 

 
Die Forderungen aus Beitragserhebung mit einer Restlaufzeit bis 1 Jahr sind gestiegen (31.12.2020: 
14.587,67 EUR und 31.12.2019: 8.261,45 EUR). Die Erhöhung der Forderungen aus Beitragserhebung 
mit einer Restlaufzeit über 1 Jahr resultiert aus der Restlaufzeit der Forderungen aus der Beitragserhe-
bung für die Grundstücke im Lönsweg, Quantzweg, Pillnitzer Straße und Dammweg. 
Die Forderungen aus Gebührenerhebung Niederschlagswasser sind gesunken (31.12.2020: 
401.242,69 EUR und 31.12.2019: 429.120,60 EUR). 45.427,68 EUR Niederschlagswassergebühren 
wurden als zweifelhafte Forderungen eingeschätzt.  
Ebenso sind die Forderungen aus der Schmutzwassergebührenerhebung gegenüber dem Vorjahr um 
71.068,04 EUR auf 562.516,06 EUR gesunken. Die Forderungen betreffen nunmehr die Endabrech-
nung des Jahres 2020. Die Gebühren wurden bis zum 31.03.2021 fristgemäß bezahlt. Keine 
Schmutzwassergebühr wurde neu als zweifelhafte Forderungen eingeschätzt bzw. endgültig ausge-
bucht. Ein Betrag von 995,00 EUR wurde im Bereich der Schmutzwassergebühr beglichen. 
Gegenüber dem AZV „Obere Röder“ gibt es einen Forderungssaldo, der auf die Endabrechnungen 
des Einleitentgeltes der Landeshauptstadt Dresden (26.792,94 EUR), der Betriebskostenumlage 2020 
(162.767,96 EUR), des Betriebsführungsentgeltes 2020 (76.826,40 EUR) sowie die erst im Januar 
2021 gezahlten offenen Forderungen zur Endabrechnung der Betriebskostenumlage und des Be-
triebsführungsentgeltes aus 2019 (Summe 3.434,21 EUR) zurückzuführen ist.  
 
Auch gegenüber der Stadt gibt es im Berichtsjahr einen Forderungssaldo in Höhe von 1.364.926,74 
EUR, der im Wesentlichen auf die ausstehenden investiven Straßenentwässerungskostenanteile aus 
den fertiggestellten Straßenentwässerungsanlagen der Vorjahre (2017: 426.415,54 EUR; 2018: 
525.533,41 EUR; 2019: 305.237,14 EUR) und 196.885,61 EUR in 2020 zurückzuführen ist. Dem ste-
hen Verbindlichkeiten aus Vorfinanzierung für Investitionen für die Baumaßnahme RW-Kanal Forellen-
weg (43.906,14 EUR) und für die Baumaßnahme MW-Kanal Stolpener Straße (6.796,24 EUR) sowie 
für ausstehende Verwaltungskostenbescheide (1.485,04 EUR) gegenüber. 
 
 

3.1.2. Passiva 
 

Eigenkapital 
 
Zusammensetzung: 
 

 

 
 
 

Sonderposten aus Straßenentwässerungsanteilen (SEA) 
 
Die Große Kreisstadt Radeberg hat den Anteil, der bei investiven Maßnahmen für die Straßenentwäs-
serung anfällt, zu tragen. Für Investitionen in Schmutzwasseranlagen entfallen keine SEA. Bei Misch-
wasseranlagen entfallen ein Teil von 60 % auf die Schmutzwasserentsorgung (kein SEA) und ein Teil 
von 40 % auf die Niederschlagswasserentsorgung. Da man bei reinen Niederschlagswasserentsor-
gungsanlagen davon ausgeht, dass davon 50 % SEA sind, entfallen bei Mischwasseranlagen 20 % 
der Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK) auf den SEA. Die Investitionskosten für Straßenab-
läufe werden zu 100 % an die Stadt weiterberechnet.  
  
Im Geschäftsjahr wurden insgesamt 409.162,22 EUR an SEA zugeführt, die sich wie nachfolgend dar-
gestellt zusammensetzen. 

Stand
01.01.2020

Zugänge (+)
Abgänge (-)

Stand
 31.12.2020

EUR EUR EUR
Allgemeine Rücklage 12.279.621,99 511.243,13 12.790.865,12

  - davon Abwasserbeiträge 11.680.613,97 121.219,63 11.801.833,60
  - davon Tilgungszuschüsse SAB-Darlehen 367.361,71 390.023,50 757.385,21
  - davon unentgelt. übernommenes
   Anlagevermögen von der WAB GmbH i.L. 231.646,31 0,00 231.646,31

Andere Gewinnrücklagen 677.304,25 0,00 677.304,25

Gewinn 11.148.651,69 164.238,08 11.312.889,77

24.105.577,93 675.481,21 24.781.059,14
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Für die in 2020 fertiggestellten Ortssammler und die zugeschriebenen Herstellungskosten bereits fer-
tiggestellter Maßnahmen wurde die vorgenannte Berechnungsgrundlage angesetzt. 
Für Neubau-, oder Ertüchtigungsmaßnahmen an Staatsstraßen ist ein Teil der SEA vom Straßenbau-
lastträger in Höhe der Ablösebeträge aus den Ortsdurchfahrtenvereinbarungen zu tragen.  
 

Sonderposten aus Investitionszuschüssen 
 
Im Berichtsjahr gibt es keinen Zugang, da die Zuwendungen im Rahmen der Förderprogramme Sied-
lungswasserwirtschaft 2009 und 2016 als Kapitalzuschuss zu behandeln sind. 
 

Sonderposten aus Investitionszuschüssen Erschließungsträger 
 
Die Wohnbau GmbH hat in 2020 einen weiteren Bauabschnitt im Wohngebiet Am Sandberg erschlos-
sen und die in diesem Zusammenhang errichteten Abwasseranlagen dem Eigenbetrieb Abwasserent-
sorgung kostenfrei übergeben. Hierfür wurden die übergebenen Anlagen aktiviert und ein Investitions-
zuschuss in Höhe von 957.511,78 EUR bilanziert.  
 

Rückstellungen 
 
Die Rückstellungen werden in folgender Übersicht dargestellt: 
 

 
 
Die Feststellung der Kostenüberdeckung der Jahre 2011 bis 2015 ist durch den Beschluss SR087-
2016 des Stadtrates der Großen Kreisstadt Radeberg belegt. Die Rückzahlung der Kostenüberde-
ckung für den vorgenannten Zeitraum wird dabei auf fünf Jahre verteilt, § 10 Abs. 2 SächsKAG. In die-
sem Geschäftsjahr wurde damit 1/5 der Kostenüberdeckung für den zurückliegenden Kalkulationszeit-
raum in Anspruch genommen. Die Auflösung bezieht sich auf die in den Jahren 2011-2015 zu hoch 
gebildeten Rückstellungen. Im Wesentlichen sind die zu hoch gebildeten Rückstellungen darauf zu-
rückzuführen, dass die Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Endabrechnung der 
Kapitalumlage im Jahr 2014 in der Gebührennachkalkulation als nicht gebührenrelevant angesehen 
wurden. Eine entsprechende Zuführung für die ermittelte Kostenüberdeckung in der Schmutz- und 
Niederschlagswasserentsorgung wurde nur für das Berichtsjahr vorgenommen. 
Die Auflösung der Rückstellungen zur Abwasserabgabe begründet sich mit der Verringerung der  
Kleineinleiterabgabe durch Errichtung von Kleinkläranlagen, die nunmehr dem Stand der Technik ent-
sprechen. Darüber hinaus muss die Stadt Radeberg nach der Vorlage der Schmutzfrachtberechnung 
bei der Landesdirektion keine Abgabe für Einleitungen von Niederschlagswasser aus Mischwasserka-
nälen in öffentliche Gewässer zahlen. 
Auf Grund des Inkrafttretens des Bilanz-Modernisierungs-Gesetzes (BilMoG) werden Rückstellungen 
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr gem. § 253 Abs. 2 HGB abgezinst. 
 
 

Zugang SEK Betrag 31.12.2020
EUR

MWK Dr.-R.-Friedrichs-Straße 122.088,06
StrE Forellenweg 46.616,10
MWK Hügelweg 41.421,19
MWK Schönfelder Straße 14.959,55
RWK und StrE  Lotzdorfer Straße 15.652,00
MWK An den Leithen 5.051,07
RWK Lönsweg/Quantzweg 1.576,22
RWK Friedrichstal 209,22
RWK und StrE  Blumenweg Großerkmannsd. 161.043,19
RRB Am Wald Ullersdorf 545,62

409.162,22

Stand
01.01.2020

Inanspruch-
nahme

Auflösung Zuführung Abzinsung
Stand

 31.12.2020
EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Kostenüberdeckung nach KAG 1.185.771,27 42.060,80 0,00 309.604,59 15.047,30 1.468.362,36
Abwasserabgabe 11.401,01 0,00 2.990,51 4.500,00 0,00 12.910,50
Jahresabschluss- und Prüfungskosten 33.937,55 30.445,25 0,00 30.647,00 0,00 34.139,30
Aufbewahrung von Akten 5.693,38 0,00 500,00 645,00 87,66 5.926,04
übrige 0,00 0,00 0,00 92,00 0,00 92,00

1.236.803,21 72.506,05 3.490,51 345.488,59 15.134,96 1.521.430,20
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Verbindlichkeiten 
 

Verbindlichkeiten gegenüber dem AZV 
 

Im Berichtsjahr gibt es keine Verbindlichkeiten gegenüber dem AZV.  
 

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 
 
Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 124.044,03 EUR resultieren haupt-
sächlich aus Rechnungen für Investitionsmaßnahmen, die bis zum 31.12.2020 gestellt wurden und zu 
Beginn des Folgejahres beglichen wurden. 
 

 
 

3.2. Ertragslage 
 
Zusammenfassend stellen sich die Abweichungen gegenüber dem Plan wie folgt dar. 
 

 

 

Die folgende Tabelle zeigt die Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2020 im Vergleich 
zum Vorjahr. 
 

 

Lieferant Stand 31.12.2020
EUR

HEF Flottmann TiefbauGmbH & Co. KG 42.307,45
d+p dänekamp & partner 18.602,07
Ingenieurbüro Olbrich und Partner 18.276,82
Wohnbau Radeberg GmbH 16.036,56
Eurovia VBU GmbH NL Dresden 13.075,36
Ingenieurbüro A. Langenbach GmbH 7.105,65
Garten- und Landschaftsbau Steffen Bohr 1.232,88
Stadtwirtschaftshof Radeberg 658,44
Warth & Klein Thornton AG 580,00
Diplomfinanzwirt Kurt Fröschl 
Steuerberatungsgesellschaft mbH 228,52
Sicherheitseinbehalte auf 
Schlussrechnungen 3.081,95
Entschädigungen für 
Grunddienstbarkeiten 2.858,33

124.044,03

Plan 2020 Ist 2020 Abweichungen

EUR EUR EUR
Stand

 31.12.20

1. Umsatzerlöse 4.501.545 4.196.364,27 -305.180,73 -6,8
2. Sonstige betriebliche Erträge 488.937 482.276,46 -6.660,54 -1,4
3. Erträge aus Beteiligungen 0 0 0,00 0,0

4.990.482 4.678.640,73 -311.841,27 -6,2

4. Materialaufwand 3.441.080 3.208.502,31 -232.577,69 -6,8
5. Personalaufwendungen 73.934 73.978,11 44,11 0,1
6. Abschreibungen auf immaterielle 

Vermögensgegenstände des 
Anlagevermögens und Sachanlagen 960.816 1.024.071,51 63.255,51 6,6

7. Sonstige betrieblichen Aufwendungen 215.350 174.174,68 -41.175,32 -19,1
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1.600 1.574,50 -25,50 -1,6
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 19.400 35.250,54 15.850,54 81,7

10. Jahresgewinn
281.502 164.238,08 -117.263,92 -41,7

2020 2019 Abweichungen
EUR EUR EUR %

1. Umsatzerlöse 4.196.364,27 4.294.475,59 -98.111,32 -2,3
2. Sonstige betriebliche Erträge 482.276,46 490.580,64 -8.304,18 -1,7
3. Erträge aus Beteiligungen 0,00 0,00 0,00

4.678.640,73 4.785.056,23 -106.415,50 -2,2

4. Materialaufwand 3.208.502,31 3.148.723,58 59.778,73 1,9
5. Personalaufwendungen 73.978,11 65.464,33 8.513,78 13,0
6. Abschreibungen auf immaterielle 

Vermögensgegenstände des 
Anlagevermögens und Sachanlagen 1.024.071,51 984.654,17 39.417,34 4,0

7. Sonstige betrieblichen Aufwendungen 174.174,68 284.184,65 -110.009,97 -38,7
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1.574,50 2.518,39 -943,89 -37,5
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 35.250,54 31.483,59 3.766,95 12,0

10. Jahresgewinn 164.238,08 273.064,30 -108.826,22 39,9
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Das Jahresergebnis hat sich im Wesentlichen planmäßig entwickelt. Im Geschäftsjahr 2020 wurde ein 
Jahresgewinn in Höhe von EUR 164.238,08 erwirtschaftet. Die Verringerung des Jahresergebnisses 
um 39,9 % ist hauptsächlich der Bildung der Rückstellung aus Kostenüberdeckung zurückzuführen. 
Diese Vorgänge konnten zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes keine Berücksichtigung 
finden. 
 
Die Planabweichungen der Erträge vom Erfolgsplan sind detailliert in folgender Tabelle dargestellt. 
 

 
 

Umsatzerlöse 
Die Zunahme der Umsatzerlöse aus Schmutzwassergebühren um 64.210 EUR auf 3.259.010 EUR ge-
genüber dem Plan ist durch die Erhöhung der Schmutzwassermengen begründet, was mit dem wieder-
holt trockenen und regenarmen Jahresverlauf sowie den pandemiebedingten Kontaktbeschränkungen 
zusammenhängt. Der Rückgang der Erlöse aus Niederschlagswassergebühren begründet sich mit der 
Verringerung der versiegelten Grundstücksflächen gegenüber dem Planansatz. 
  

Abwassergebühr der Teilleistung Schmutzwasserentsorgung 
 

Die Schmutzwassergebühr aus Gebührenbescheiden steigert sich aufgrund größerer Abwassermen-
gen als im Plan erwartet - in den Ortsteilen Kernstadt (+0,2 %), Großerkmannsdorf (+2,3 %), im Ortsteil 
Ullersdorf (+1,0 %), Liegau-Augustusbad (+3,3 %) und bei den Großeinleitern (+0,3 %). 
 
Die Entwicklung der Abwassermengen stellt sich für die Große Kreisstadt Radeberg wie folgt dar. 
 

Erfolgsplan/GuV

Erträge Plan Ergebnis Abweichung

Plan 2020 Ist 2020
Stand

 31.12.20
EUR EUR EUR %

Umsatzerlöse

Schmutzwassergebühren 3.194.800 3.259.010,00 64.210,00 2,01
Niederschlagswasser 769.300 760.702,00 -8.598,00 -1,12
Einleitentgelt 17.000 26.792,94 9.792,94 57,61
SW-Gebühren aus KUD 0 0,00 0,00
Straßenentwässerungskostenanteil 408.977 300.000,00 -108.977,00 -26,65
Inanspruchnahme RST Kostenüberdeckung 2006-201 42.061 42.060,80 -0,20 0,00
Auflösung empf. Ertragszuschüsse 61.692 88.028,36 26.336,36 42,69
Verauslagte Baukosten 1.716 3.083,60 1.367,60 79,70
sonstige Umsätze 6.000 26.291,16 20.291,16 338,19
Kostenüberdeckung gem. § 10 Abs. 2 SächsKAG 0 -309.604,59 -309.604,59300 0,00
Summe Umsatzerlöse 4.501.546 4.196.364,27 -305.181,73 -6,78

Sonstige betriebl. Erträge

Mahngebühren 1.500 1.539,30 39,30 2,62
sonstige Verwaltungsgebühren 800 1.878,44 1.078,44 134,81
Gebühren aus Widerspruchsbearbeitung SW 0 0,00 0,00
sonstige betriebliche Erträge 0 619,19 619,19
Auflösung empf. Invest. Zuschüsse, inv. StrEntwässe 485.307 445.837,78 -39.469,22 -8,13
Auflösung passive Rechnungsabgrenzung (Zuschuss 1.330 1.318,54 -11,46 -0,86
Periodenfremde Erträge 0 8.796,23 8.796,23
Versicherungsentschädigung; Schadenersatz 0 12.000,00 12.000,00
Zuschreibung Forderungen (Erhöhung Barwert) 0 5.681,66 5.681,66
Erträge aus Wertberichtigungen von Forderungen 0 1.108,50 1.108,50
Erträge aus abgeschriebenen Forderungen 0 6,31 6,31
Erträge Auflösung v. Rückstellungen (SW) 0 3.490,51 3.490,51

Summe Sonstige betriebl. Erträge 488.937 482.276,46 -6.660,54 -1,36
Erträge aus Beteiligungen 0 0,00 0,00
Zinsen und ähnl. Erträge

Zinserträge Guthabenverzinsung auf Einlagen 0 0,00 0,00
Säumniszuschläge und Stundungszinsen 1.600 1.574,50 -25,50 -1,59

Summe Zinsen und ähnl. Erträge 1.600 1.574,50 -25,50 -1,59

Summe Erträge 4.992.083 4.680.215,23 -311.867,77 -6,25
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In folgender Tabelle sind die abgerechneten Abwassermengen seit 2007 ersichtlich: 

 

 
 
 

Abwassergebühr der Teilleistung Niederschlagswasserentsorgung 
 
Die in 2020 veranlagten Niederschlagswassergebühren aus Gebührenbescheiden in Höhe von 
760.702,00 EUR entsprechen einer durchschnittlichen versiegelten Fläche in Höhe von 1.186.544 m². 
Im Vergleich zum Vorjahr ist ein geringfügiger Zuwachs der versiegelten Fläche um 556 m² zu ver-
zeichnen. Im Wirtschaftsplan wurden die Erlöse jedoch auf einer Annahme von 1.202.000 m² veran-
schlagt.  

 
 
Die Entwicklung der Niederschlagswasserentsorgungsmengen stellt sich für die Große Kreisstadt Ra-
deberg wie folgt dar. 

1.000.000

1.050.000

1.100.000

1.150.000

1.200.000

1.250.000

1.300.000

1.350.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Schmutzwassermenge gesamt

Jahr
AW-Menge 
und Gebühr 
Kleinabneh

Summe AW-
Menge 

AW-Menge 
und Gebühr 

AW-Menge 
Gesamt 

Kernstadt
Großerk-

mannsdorf
Liegau-

Augustusbad
Ullersdorf

Kleinab- 
nehmer

Großab- 
nehmer (KS)

Radeberg

m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³
EUR/m³ EUR/m³ EUR/m³ EUR/m³ EUR/m³

2007 483.255 54.348 63.308 54.206 655.117 473.960 1.129.077
2,53 2,53 2,53 2,53 2,53 2,53

2008 490.056 54.524 62.609 55.006 662.195 465.638 1.127.832

2,53 2,53 2,53 2,53
2,53

2,53
2009 492.458 52.405 62.817 54.369 662.049 472.260 1.134.309

2,53 2,53 2,53 2,53 2,53 2,53
2010 506.768 52.142 63.720 56.194 678.825 465.391 1.144.216

2,53 2,53 2,53 2,53 2,53 2,53
2011 500.628 51.714 64.488 55.290 672.120 502.793 1.174.913

2,53 2,53 2,53 2,53 2,53 2,53
2012 508.593 52.102 66.511 57.078 684.284 484.240 1.168.524

2,53 2,53 2,53 2,53 2,53 2,53
2013 511.016 50.731 67.945 55.038 684.730 493.375 1.178.105

2,53 2,53 2,53 2,53 2,53 2,53
2014 514.304 52.438 70.010 56.176 692.928 504.514 1.197.442

1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63
2015 529.159 54.108 70.974 61.377 715.618 561.169 1.276.787

1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63
2016 546.329 57.792 71.421 56.782 732.324 548.080 1.280.404

2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
2017 543.450 56.965 71.790 56.761 728.966 541.087 1.270.053

2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
2018 560.201 57.047 75.219 58.763 751.230 535.155 1.286.385

2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
2019 561.930 58.320 75.620 58.765 754.635,00 538.699 1.293.334

2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
2020 562.794 59.665 78.151 59.353 759.963,00 540.144 1.300.107

2,50 2,50 2,50 2,50 3 2,50
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Erlösminderung durch Bildung Rückstellung Kostenüberdeckung gemäß § 10 Absatz 2 SächsKAG 
 

Nach Ermittlung der gebührenrelevanten Kosten wurde eine Rückstellung der in 2020 zu viel entrich-
teten Abwassergebühren zugeführt (309.604,59 EUR). Dieser Gebührenüberschuss wird nach Ermitt-
lung der tatsächlich im Zeitraum 2016 bis 2020 entstandenen Kosten in der nachfolgenden Gebühren-
kalkulationsperiode 2021-2025 in 5 gleichen Jahresbeträgen der Rückstellung entnommen und senkt 
somit die künftigen Gebührensätze. 
 

Mehraufwandsentschädigungen Großeinleiter 
 

Seit 2018 werden die Mehraufwandsentschädigungen, die die Großeinleiter bei Nichteinhaltung der in 
den Einleitverträgen aus dem Jahr 2013 festgeschriebenen Einleitbedingungen entrichten müssen, über 
den Eigenbetrieb direkt abgerechnet. Da zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes davon 
auszugehen ist, dass sich die Großeinleiter vertragskonform verhalten, wird auch zukünftig hierfür kein 
Planansatz erfolgen. 
 

Sonstige betriebliche Erträge 
 

Verwaltungsgebühren 
 

Die Verwaltungsgebühren erhöhen sich gegenüber dem Planansatz, da auch in 2020 mehr Abset-
zungsanträge für Gartenbewässerung gestellt wurden. 

 
 
 

m² 
versiegelt

Umsatzerlöse 
in EUR

2010 1.178.457 565.659,22
2011 1.166.094 559.724,92
2012 1.182.654 567.674,10

2013 1.167.620 560.457,62
2014 1.182.254 35.467,63
2015 1.189.458 35.683,74
2016 1.204.877 36.005,17
2017 1.214.717 583.065,11
2018 1.204.877 770.938,84
2019 1.185.988 760.593,42
2020 1.186.544 760.702,00

1.100.000

1.150.000

1.200.000

1.250.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

m² versiegelte Fläche
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Aufwendungen 
 
Die Planabweichungen der Aufwendungen sind detailliert in folgender Tabelle dargestellt. 
 
 

 
 

Betriebskostenumlage und Betriebsführungsentgelt 
Die BKU verringerte sich gegenüber dem Planansatz um 162.767,96 EUR (6,1 %), das BFE um 
76.826,40 EUR (10,8 %).  
 

Kanalreinigung/Reinigung Straßeneinläufe 
Die Kosten für die Kanalreinigung erhöhten sich infolge der Schadenbeseitigung nach einem Unwetter 
im August 2020 und da der Stadtwirtschaftshof im Bereich des Regenrückhaltebeckens An der Stern-
warte umfangreiche Grünpflegearbeiten vornehmen musste. 
 

Abschreibungen  
Der Abschreibungsaufwand wurde geringfügig um 63.255,51 € (6,58 %) überschritten. Das ist auf den 
nicht planbaren Aktivierungszeitpunkt, der Höhe der anteiligen Abschreibungsdauer der neuen Investi-
tionen und der anteiligen Abschreibung infolge der kostenfreien Übernahme der Abwasseranlagen im 
Wohngebiet Am Sandberg zurückzuführen. 
 

Sonstige betriebliche Aufwendungen 
Die Aufwendungen für Gewährleistungen erhöhten sich um 3.729,33 EUR (143,2 %). Da auch in 2020 
das angedachte Konzept nicht umgesetzt wurde, verringerten sich die Aufwendungen für Rechts- und 
Beratungsleistungen erheblich um 59.233,66 EUR (-98,7 %).  
 

 

Aufwendungen Plan Ergebnis Abweichung

EUR EUR EUR %

Materialaufwand

BKU/ BFE 3.395.080,00 3.155.485,64 -239.594,36 -7,1

Kanalreinigung/ Reinigung Straßeneinläufe 40.000,00 46.319,64 6.319,64 15,8

Unterhaltung Hausanschlüsse, Sonstiges 6.000,00 6.697,03 697,03 11,6

3.441.080,00 3.208.502,31 -232.577,69 -6,8

Personalaufwand

Löhne und Gehälter 59.573,00 59.843,19 270,19 0,5

soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung

und für Unterstützung 14.361,00 14.134,92 -226,08 -1,6

73.934,00 73.978,11 44,11 0,1

Abschreibungen 960.816,00 1.024.071,51 63.255,51 6,6

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Verwaltungskosten 106.709,00 113.821,03 7.112,03 6,7

Rechts- und Beratungskosten 60.000,00 766,34 -59.233,66 -98,7

Abschluss- und Prüfungskosten 31.000,00 30.647,00 -353,00 -1,1

Abwasserabgabe 4.800,00 4.500,00 -300,00 -6,3

Raummiete 2.748,00 2.748,00 0,00 0,0

Aufwand für Gewährleistungen 2.604,00 6.333,33 3.729,33 143,2

Nebenkosten Geldverkehr 1.600,00 1.251,22 -348,78 -21,8

Buchführungskosten 1.500,00 547,87 -952,13 -63,5

Kleingeräte 1.500,00 0,00 -1.500,00 -100,0

Versicherung 380,00 377,23 -2,77 -0,7

Wartungskosten Hard- und Software 360,00 358,19 -1,81 -0,5

Bürobedarf 500,00 132,63 -367,37 -73,5

Fortbildung 450,00 20,83 -429,17 -95,4

Reisekosten 200,00 0,00 -200,00 -100,0

übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 1.000,00 850,02 -149,98 -15,0

Schadenersatzforderungen 0,00 2.318,04 2.318,04

periodenfremde Aufwendungen 0,00 164,81 164,81

Reparatur/Instandhaltung AW-Anlagen 0,00 6.268,33 6.268,33

Aufbewahrung Geschäftsunterlagen 0,00 645,00 645,00

Verluste aus Abgang v. Gegenständen des immat. AV 0,00 916,30 916,30

Forderungsverluste 0,00 254,17 254,17

Entsorungskosten 0,00 1.254,34 1.254,34

215.351,00 174.174,68 -41.176,32 -19,1

Zinsen und ähnl. Aufwendungen 19.400,00 35.250,54 15.850,54 81,7

Summe Aufwendungen 4.710.581,00 4.515.977,15 -194.603,85 -4,1
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Zinsen und ähnliche Aufwendungen 
Die Aufwendungen für Zinsen sind gegenüber dem Plan um 15.850,54 EUR gestiegen, da zum einen 
der Abzinsungsaufwand für die Abzinsung der Rückstellung zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirt-
schaftsplanes nicht abzusehen war und zum anderen das Verwahrentgelt in dieser Höhe nicht vorher-
sehbar war. Seit 01.04.2020 muss der Eigenbetrieb für Sichteinlagen ab 500.000 EUR ein Verwahrent-
gelt in Höhe von 0,5 % p.a. entrichten. Die vertraglich vereinbarten Zinssätze für Förderdarlehen ent-
sprechen denen aus der Planung. 
 

3.3. Finanzlage 
 
Im Folgenden wird der Liquiditätsplan mit den in 2020 tatsächlich erwirtschafteten Beträgen verglichen. 
 

  
 
 
 
Die Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen sind aus den Abschnitten 3.1 und 3.2 zu entnehmen.  
Liquiditätsgrade: 

  

 
 
Der Eigenbetrieb war im Geschäftsjahr 2020 jeder Zeit in der Lage, seinen laufenden Zahlungsver-
pflichtungen nachzukommen. 
 
 

Plan
2020

Ergebnis
2020

Abweichung

EUR EUR EUR %
279.902+        184.936,00+     94.966,00-       Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten (ohne Zinsergebnis)

960.816+        1.024.071,51+  63.255,51+      6,6+       Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des 
Anlagevermögens

0 916,30+           916,30+          Gewinn (-) /Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des 
Anlagevermögens

546.999-         535.184,68-      11.814,32+      2,2+       Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-), z. B. aus 
der Auflösung von Sonderposten für Beiträge, inv. SEK und Investzusch

0 411.633,54-      411.633,54-     Zunahme (-) /Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen 
und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder 
Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 

42.061-           284.626,99+     326.687,99+    776,7+    Zunahme (+) /Abnahme (-) der Rückstellungen
0 96.668,24+      96.668,24+      Zunahme (+) /Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 

Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder 
Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 

1.600+            20.697,92-       22.297,92-       1.393,6-  Ein- (+) und Auszahlungen Zinsaufwendungen/-erträge ohne 
Investitionskrediten

653.258+        623.702,90+     29.555,10-       4,5-        Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit

0 0,00 0,00 Einzahlungen (+) aus Abgängen von Gegenständen des 
Sachanlagevermögens

3.118.175-      1.426.392,76-   1.691.782,24+ 54,3+      Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen
15.000-           0,00 15.000,00+      100,0+    Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen

976.421+        448.950,14+     527.470,86-     54,0-       Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus Sonderposten für Investitionen 
(Investzusch., inv. SEA, )

0 0,00 0,00 Auszahlungen (-) aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen 

2.156.754-      977.442,62-      1.179.311,38+ 54,7+      Mittelzu-/ Mittelabflus aus der Investitionstätigkeit

0 121.219,63+     121.219,63+    Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen (AW-Beiträge)
520.375+        390.023,50+     130.351,50-     25,0-       Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen (Fördermittel)

1.588.504+     462.224,96+     1.126.279,04-  70,9-       Einzahlungen (+) aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von 
Investitionskrediten

204.382-         480.184,47-      275.802,47-     134,9-     Auszahlungen (-) aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten

1.904.497+     493.283,62+     1.411.213-       74,1-       Mittelzu-/ Mittelabflus aus der Finanzierungstätigkeit

475.580,94+     401.001+        139.543,90+     261.457,10-     65,2-       Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds 

1.484.316+     1.995.782,84+  511.466,84+    34,5+      Finanzmittelfonds am Anfang der Periode
1.885.317+     2.135.326,74+  250.009,74+    13,3+      Finanzmittelfonds am Ende der Periode

Liquidität 2020 2019

liquide Mittel 648,67 949,70

kurzfristige Verbindlichkeiten

liquide Mittel + kurzfristige Forderungen 1.469,71 2.066,61

kurzfristige Verbindlichkeiten

Umlaufvermögen 1.517,78 2.115,38

kurzfristige Verbindlichkeiten

1. Grades

2. Grades

3. Grades
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4. Vorgänge von besonderer Bedeutung und voraussichtliche Entwicklung 
 

Die zum 21.12.2016 erlassene und für die Änderung der Schmutzwassergebühren bereits zum 
01.01.2016 in Kraft getretene 5. Änderung der Abwassersatzung führte zur Erhöhung der Abwasserge-
bührensätze im Schmutzwasser von bislang 1,63 EUR/m³ auf 2,50 EUR/m³ und im Niederschlagswas-
ser von 0,03 EUR/m² gestaffelt ab 01.01.2017 auf 0,48 EUR/m² und ab 01.01.2018 auf 0,64 EUR/m². 
Um die Verluste der Erlöse beim Niederschlagswasser des Wirtschaftsjahres 2016 zu kompensieren, 
wurde mit Beschluss des Stadtrates SR 087-2016 eine gestaffelte Anhebung der Gebührensätze auf 
0,48 EUR/m² in 2017 und auf 0,64 EUR/m² ab 2018 bis 2020 beschlossen.  
 
Mit der 5. Änderung zu Abwassersatzung der Stadt Radeberg, in der seit 2017 auch im Bereich der 
Niederschlagswasserentsorgung die Gebührenschuld zum Ende eines Kalenderjahres endgültig ent-
steht und indem eine gestaffelte Gebühr von 0,48 EUR/m² in 2017 sowie von 0,64 EUR/m² ab 2018 
festgelegt wurde, konnte das Problem der abnehmenden Liquidität gemindert werden. Der Abfluss an 
liquiden Mitteln wurde auch dadurch gemindert, in dem die Auszahlung der zinsverbilligten Darlehen bei 
der SAB nunmehr in 2020 erfolgte.  
Durch die Entspannung der Liquiditätslage können Investitionsmaßnahmen in 2021 auch teilweise mit 
eigenen Mitteln finanziert werden. Für förderfähige Investitionsmaßnahmen sehen die Wirtschaftspläne 
2020 bis 2021 entsprechende Kreditaufnahmen vor. Die RAB hat beide Wirtschaftspläne genehmigt. 
Die Förderrichtlinie Siedlungswasserwirtschaft – RL SWW/2016 wurde am 07.05.2021 durch einen 
überraschenden Erlass für Maßnahmen für Ersatzneubauten oder Inlinersanierungen von Altkanälen 
geschlossen. Somit ist seit Mai 2021 die Finanzierung von Ersatzinvestitionen streng zu prüfen. Das 
führt ab 2022 zu Liquiditätsengpässen, da ab 2022 die gebildeten Rückstellungen der Kostenüberde-
ckungen, die gemäß § 10 SächsKAG gebildet wurden, durch Gebührenanpassungen sukzessiv abflie-
ßen. Um die in der Vergangenheit stark vernachlässigten Ersatzinvestitionen in den kommenden Jahren 
nachzuholen, sind Kreditaufnahmen auf dem freien Markt während der Niedrigzinsphase vorzunehmen. 
Es sollten alle Anstrengungen unternommen werden, das öffentliche Kanalnetz zu erneuern bezie-
hungsweise zu ertüchtigen. 
 
Wesentliches Ziel für die nahe Zukunft ist neben der Umsetzung dringend anstehender Ersatzinvestiti-
onen auch die Erstellung einer Konzeption zur Niederschlagswasserentsorgung, um den Forderungen 
des AZV „Obere Röder“ nachzukommen, den Fremdwassereintrag zu reduzieren, um eine ordnungs-
gemäße Mischwasserbehandlung sicherzustellen. Darüber hinaus dient die Konzeption auch dazu, 
kommenden Ansiedlungen mit einer geordneten Niederschlagswasserentsorgung zu begegnen. 
 
Für die Folgejahre ist mit einem Rückgang der Umsatzerlöse im Bereich Schmutzwasserentsorgung 
auszugehen. Vor allem bei den Großeinleitern wurde in 2020 und im bislang abgelaufenen Wirtschafts-
jahr 2021 infolge der Corona-Pandemie weniger Schmutzwasser zur Entsorgung eingeleitet. Im Bereich 
der Niederschlagswasserentsorgung ist kaum noch von einem Zuwachs an gebührenrelevanten Flä-
chen auszugehen, da die Grundstückseigentümer bei neuen Bauvorhaben dazu aufgefordert werden, 
das Niederschlagswasser auf dem Grundstück zu entsorgen und Zisternen zu errichten. 
 
 
 
Radeberg, 19.01.2022 
 
 
 
Manuela Bräunig 
Betriebsleiterin 
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Bestätigungsvermerk  

des unabhängigen Abschlussprüfers 

An den Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Radeberg, Radeberg 

Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts 

Prüfungsurteile 

Wir haben den Jahresabschluss des Eigenbetriebs Abwasserentsorgung Radeberg, Radeberg – be-
stehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Ge-

schäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 sowie dem Anhang, einschließlich der 
Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den La-
gebericht des Eigenbetriebs Abwasserentsorgung Radeberg für das Geschäftsjahr vom 1. Ja-
nuar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 geprüft.  

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

● entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Ei-
genbetriebsverordnung des Freistaates Sachsen (SächsEigBVO) i.V.m. den einschlägigen deut-
schen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Be-
achtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhält-
nissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Eigenbetriebs zum 31. Dezem-

ber 2020 sowie seiner Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezem-
ber 2020 und 

● vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbe-
triebs. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresab-
schluss, entspricht den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Freistaates Sachsen 

(SächsEigBVO) und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.  

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen 
die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 

Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit 
§ 317 HGB und § 32 SächsEigBVO unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) fest-
gestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verant-
wortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschluss-

prüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks 
weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Eigenbetrieb unabhängig in Übereinstimmung mit den 
deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deut-
schen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, 
dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für 

unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 
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Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und 

den Lagebericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vor-
schriften der Eigenbetriebsverordnung des Freistaates Sachsen (SächsEigBVO) in allen wesentlichen 
Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grund-
sätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der  
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Ver-

treter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen 
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines 
Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten 
– falschen Darstellungen ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die 

Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren 
haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der 
Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilan-
zieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der ins-
gesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen 
Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung 
des Freistaates Sachsen (SächsEigBVO) entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkeh-

rungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines 
Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung 
des Bundeslandes Sachsen ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussa-
gen im Lagebericht erbringen zu können. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des 

Jahresabschlusses und des Lageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Gan-
zes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob 

der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in 
allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen 
Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Freistaates Sach-
sen (SächsEigBVO) entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend 
darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresab-

schluss und zum Lagebericht beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in 
Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 32 SächsEigBVO unter Beachtung der vom Institut der Wirt-
schaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durch-
geführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können 

aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünf-
tigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses 
Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten be-
einflussen. 
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Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhal-
tung. Darüber hinaus 

● identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – 
falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshand-

lungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend 
und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass we-
sentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtig-
keiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständig-
keiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten kön-

nen. 

● gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen 
Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnah-
men, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, 
jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme des Eigenbetriebs ab-

zugeben. 

● beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungsle-
gungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten ge-
schätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

● ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern an-

gewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf 
der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammen-
hang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des 
Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem 
Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestäti-

gungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerk-
sam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu 
modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres 
Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten 
können jedoch dazu führen, dass der Eigenbetrieb seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortfüh-

ren kann. 

● beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses ein-
schließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle 
und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-

mögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt. 

● beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentspre-
chung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Eigenbetriebs. 

● führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorien-
tierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise voll-

ziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertre-
tern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung 
der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den 
zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es 
besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zu-

kunftsorientierten Angaben abweichen. 
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Fragenkatalog zur Prüfung der Ordnungsmäßig-

keit der Geschäftsführung nach § 53 HGrG  

(IDW PS 720) 

Fragenkreis 1: 

Tätigkeit von Überwachungsorganen und Betriebsleitung sowie individualisierte Offenlegung 
der Organbezüge 

a) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die Be-
triebsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche Weisungen 

des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- sowie ggf. für die Konzernleitung 
(Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens 
bzw. des Konzerns? 

Es liegt die am 17. Dezember 2014 durch den Stadtrat beschlossene Betriebssatzung vor. Eine Ge-
schäftsordnung für den Stadtrat und die Ausschüsse der Großen Kreisstadt Radeberg liegt in der 

Fassung vom 16. Juli 2014 vor. Nach Stadtratswahlen wurden am 21. August 2019 die Hauptsatzung 
der Großen Kreisstadt Radeberg sowie die Geschäftsordnung für den Stadtrat und die Ausschüsse 
der Großen Kreisstadt Radeberg neu gefasst. Die neue Hauptsatzung und Geschäftsordnung traten 
am 22. August 2019 in Kraft.  

Der Eigenbetrieb wurde im Berichtsjahr durch die Betriebsleiterin, den Technischen Ausschuss und 

den Stadtrat verwaltet. Die Betriebsleiterin ist für die wirtschaftliche Führung des Eigenbetriebes nach 
kaufmännischen Grundsätzen verantwortlich. Weitere erforderliche Regelungen zur Aufgabenvertei-
lung für den Stadtrat, den Technischen Ausschuss und die Betriebsleiterin enthält die Eigenbetriebs-
satzung sowie die Hauptsatzung der Stadt Radeberg. 

Die Satzung und die entsprechenden Folgeregelungen gewährleisten eine ordnungsgemäße Ge-

schäftsführung und entsprechen den Bedürfnissen des Eigenbetriebs. 

Eine nach SächsEigBVO für die Betriebsleitung durch den Oberbürgermeister zu erlassende Ge-
schäftsordnung existiert nicht. Da der Eigenbetrieb neben der Betriebsleiterin kein eigenes Personal 
beschäftigt und die Aufgaben der technischen Betriebsführung im Berichtsjahr durch einen externen 
Betriebsführer wahrgenommen wurden, ist dies unseres Erachtens nicht zu beanstanden. 

Im Rahmen unserer Prüfung sind uns keine Abweichungen in der Handhabung von den vorgegebe-
nen Regelungen der Satzung bekannt geworden. 

b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Nie-
derschriften hierüber erstellt? 

Im Berichtsjahr fanden fünf Sitzungen des Technischen Ausschusses (Betriebsausschuss des  

Eigenbetriebs Abwasserentsorgung) und fünf Stadtratssitzungen den Eigenbetrieb betreffend statt. 
Über jede Sitzung wurde ein Protokoll unter Angabe der Beschlussumstände niedergeschrieben. Die-
se haben wir eingesehen. Ferner erfolgten zwei Beschlüsse des Stadtrates im Berichtsjahr in Eilent-
scheidung.  

Die Sitzungen werden regelmäßig auf Grundlage des Sitzungsplanes gehalten. 

c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. §125 Abs.1 Satz 3 des AktG 
sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig? 

Auskunftsgemäß ist die Betriebsleiterin in keinen anderen Kontrollgremien tätig. 
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d) Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) individualisiert 
im Anhang des Jahresabschlusses aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und 
Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begrün-

det? 

Der Ausweis etwaiger Bezüge im Anhang erfolgt nicht. Der Ausweis der Vergütung der Betriebsleiterin 
unterbleibt unter Bezugnahme auf § 286 Abs. 4 HGB. 

 

Fragenkreis 2: 

Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen 

a) Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, aus 
dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungsbefugnisse ersichtlich 
sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung? 

Der Eigenbetrieb verfügt aufgrund seiner Größe und Struktur über keinen gesonderten Organisations-

plan. 

Zuständigkeiten für von der Stadtverwaltung wahrgenommene Aufgaben im technischen und kauf-
männischen Bereich ergeben sich aus §§ 5 bis 10 der Betriebssatzung. Darin ist u.a. geregelt, dass 
die Betriebsleitung den Bürgermeister über alle wichtigen Angelegenheiten des Eigenbetriebs zu un-
terrichten hat. Sie hat weiterhin die Kämmerei der Stadt Radeberg über alle Maßnahmen, die die Fi-

nanzwirtschaft der Stadt Radeberg berühren, zu informieren. 

Zuständigkeiten und Arbeitsbereiche des Betriebsführers (ab 1. Januar 2008: AZV "Obere Röder") 
ergeben sich aus dem Betriebsführungsvertrag. Demnach fallen die Prüfung der Anschlussmöglichkeit 
und Empfehlung des Anschlusspunktes, die Erteilung des Schachtscheines, die Überleitung bzw. 
Aufnahme der Anschlüsse in den Gebühreneinzug nach entsprechender Mitteilung der Gemeinde 

sowie die Übernahme der vom bauausführenden Betrieb erstellten Bestandspläne in die Bestandsun-
terlagen in den Leistungsbereich des Betriebsführers. 

Das interne Informationssystem gewährleistet weitestgehend, dass alle Beteiligten die für ihre Tätig-
keit erforderlichen Informationen erhalten. 

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird? 

Eine von der unter a) dieses Fragenkreises erläuterten Gegebenheiten abweichende Verfahrensweise 
haben wir im Rahmen unserer Prüfung nicht festgestellt. 

c) Hat die Betriebsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumentiert? 

Die Korruptionsprävention erfolgt im Verantwortungsbereich der Betriebsleitung und in Zusammenar-
beit mit der Stadt Radeberg. Gemäß der Allgemeinen Geschäftsanweisung für die Stadtverwaltung 

Radeberg dürfen Belohnungen und Geschenke für dienstliche Tätigkeiten nicht angenommen werden.  

d) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungsprozesse 
(insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und  
-gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden? 

Die Betriebssatzung des Eigenbetriebs stellt die Richtlinie für wesentliche Entscheidungsprozesse 

dar. Die Betriebsleiterin ist insbesondere durch die in der Betriebssatzung getroffenen Regelungen 
gebunden (siehe Fragenkreis 3). 

Im Rahmen unserer Prüfung haben wir keine Sachverhalte festgestellt, bei denen die festgelegten 
Entscheidungsprozesse nicht eingehalten wurden. 
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e) Besteht eine ordnungsgemäße Dokumentation von Verträgen (z.B. Grundstücksverwaltung, 
EDV)? 

Die Vertragsunterlagen sind nach unseren Fragestellungen ordnungsgemäß dokumentiert. Der Um-
fang der Verträge erfordert keine separate Verwaltung von Vertragsbeziehungen. 

Verträge werden insbesondere in der ursächlich betroffenen Fachabteilung dokumentiert. 

 

Fragenkreis 3: 

Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling 

a) Entspricht das Planungswesen – auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der 

Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten – den Bedürfnissen 
des Unternehmens? 

Das jährliche Planungswesen entspricht insbesondere hinsichtlich des Planungshorizonts und der 
Fortschreibung der Daten grundsätzlich den Bedürfnissen des Eigenbetriebs. 

Grundlage aller Führungsentscheidungen bilden der bestätigte Wirtschaftsplan des Berichtsjahres 

sowie die entsprechenden Folgepläne einschließlich einer mittelfristigen Finanz-, Investitions-, Zins- 
und Tilgungsplanung. 

Der Wirtschaftsplan umfasst entsprechend den Regelungen der SächsEigBVO einen detaillierten Er-
folgsplan, einen Liquiditätsplan, eine Finanzplanung und eine Stellenübersicht. 

Die Erarbeitung des Wirtschaftsplans erfolgt auf der Grundlage des Rechnungswesens sowie insbe-

sondere auf der Grundlage von Zuarbeiten des Bauamtes und des Betriebsführers. 

Die schlüssige Fortschreibung der Planansätze ist unterjährig möglich. Insbesondere die Buchungen 
der Abschreibungen, der Auflösung der Sonderposten, der Gebühren sowie der Umlage an den Be-
triebsführer werden quartalsweise anhand von Schätzgrößen laut Planung verbucht. 

b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht? 

Unterjährig erfolgt auskunftsgemäß insbesondere im Bereich der Investitionsplanung eine Fortschrei-
bung der Planansätze durch die Betriebsleitung. 

Darüber hinaus werden dem Wirtschaftsplan im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses die 
Ist-Zahlen gegenübergestellt. 

Überdurchschnittliche Abweichungen werden näher untersucht und analysiert. 

Grundsätzlich ist eine quartalsweise Gegenüberstellung der Plan-Ist-Daten im Jahr 2020 durch die 
Betriebsleiterin erfolgt. Dieses Controllinginstrument wird jedoch gemäß Punkt 4 der Dienstanweisung 
"Risikomanagement in Eigenbetrieben der Stadt Radeberg" in monatlichen Abständen gefordert. Auf-
grund der Größe und des Umfangs des Eigenbetriebs empfehlen wir eine Anpassung der Dienstan-
weisung auf vierteljährliche Soll-Ist-Vergleiche. 

c) Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den beson-
deren Anforderungen des Unternehmens? 

Das Rechnungswesen entspricht in Aufbau und Organisation der Größe und den Anforderungen des 
Eigenbetriebs. 

Grundsätzlich wird vierteljährlich ein Soll-Ist-Vergleich durchgeführt. Abweichungen werden durch die 

Betriebsleitung analysiert. 
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Auf Grundlage der Dienstanweisung Nr. 01/10 "Regelungen zur einrichtungsbezogenen Kostenerfas-
sung im Eigenbetrieb Abwasserentsorgung" werden die Kosten für die Bereiche Schmutzwasser und 
Niederschlagswasser auf separaten Konten erfasst.  

d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u.a. eine laufende Liquiditätskontrol-

le und eine Kreditüberwachung gewährleistet? 

Das Finanzmanagement ist den Anforderungen des Eigenbetriebs und dessen Größe angepasst. 

Die Liquidität des Eigenbetriebs wird durch die Betriebsleitung permanent überwacht. Im Geschäfts-
jahr 2020 erhielt der Eigenbetrieb Darlehen für Investitionen in Höhe von TEUR 462,4 ausgezahlt.  

Die Kreditüberwachung erfolgt durch die Betriebsleiterin anhand vorliegender Zins- und Tilgungsplä-

ne. 

Eine Anlage von Termin- bzw. Festgeldern ist im Jahr 2020 nicht erfolgt, da auskunftsgemäß der mit 
einer Geldanlage zu erzielende Zinsertrag nicht höher war als der Zinsertrag des Girokontos. 

e) Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich An-
haltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind? 

Eine Einbindung in ein Cash-Managementsystem besteht nicht. 

f) Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? 

Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah 
und effektiv eingezogen werden? 

Die Entgelte werden gemäß den Regelungen der geltenden Satzungen vollständig und zeitnah nach 

Ablauf des Abrechnungszeitraums in Rechnung gestellt. Darüber hinaus werden unterjährig Ab-
schlagszahlungen erhoben. 

Abwasserbeiträge werden durch die Stadtverwaltung erhoben. Grundlage für die Entstehung und Fäl-
ligkeit der Beiträge ist die Abwassersatzung der Stadt Radeberg vom 26. Oktober 2006 (gültig in der 
5. Änderungssatzung der Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung der Stadt Radeberg). 

Über Stundungsanträge wird von der Vollstreckungsabteilung der Stadt Radeberg entschieden. Die 
Bearbeitung der Stundungen schließt die Berechnung von Stundungszinsen ein. Es wurde eine Richt-
linie über die Stundung von Abwasserbeiträgen für Wohngrundstücke der Großen Kreisstadt Rade-
berg erlassen.  

Die Erhebung der Abwassergebühren der Teilleistung Schmutzwasserentsorgung und der Teilleistung 

Niederschlagswasserentsorgung erfolgt über den externen Betriebsführer des Eigenbetriebs (AZV 
"Obere Röder"). Bei den Schmutzwassergebühren wird eine zeitnahe Erhebung grundsätzlich durch 
unterjährige Abschlagszahlungen auf die Jahresgebühr im zweimonatigen Abstand sichergestellt. Die 
Gebühren von vier Großkunden werden monatlich per Bescheid erhoben. Die Niederschlagswasser-
gebühren werden jährlich abgerechnet. Es wird eine unterjährige Abschlagszahlung in Höhe von 50 % 

der Niederschlagswassergebühr erhoben. Eine vollständige und zeitnahe Einziehung von durch den 
Betriebsführer gemahnten Forderungen durch die Vollstreckungsabteilung der Stadt Radeberg war 
nach unseren Feststellungen im Berichtsjahr gewährleistet. 



  

  5

 

g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens und umfasst es alle wesentli-
chen Unternehmensbereiche? 

Über die vorgenannte Finanz- und Liquiditätsplanung hinaus werden Controllingaufgaben durch die 
Betriebsleitung und die Kämmerei unter Zugrundelegung der Buchführung, insbesondere der quar-

talsweisen betriebswirtschaftlichen Auswertungen, wahrgenommen; eine separate Stelle Controlling 
ist nicht vorgesehen. 

Gemäß Punkt 4 der Dienstanweisung „Risikomanagement in Eigenbetrieben der Stadt Radeberg“ ist 
die Finanzbuchhaltung den Planansätzen monatlich gegenüber zu stellen sowie die Halbjahresergeb-
nisse dem Ausschuss und dem Stadtrat vorzulegen. Der Plan-Ist-Vergleich wurde auskunftsgemäß 

quartalsweise durchgeführt. Der Zwischenbericht über das Ergebnis zum 30. Juni 2020 wurde dem 
Technischen Ausschuss als Betriebsausschuss in der Sitzung am 22. September 2020 vorgelegt.  

h) Ermöglicht das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwachung der 
Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht? 

Der Eigenbetrieb hält Anteile am Abwasserzweckverband „Obere Röder“ (AZV) Radeberg. Im Übrigen 

werden keine Tochterunternehmen oder wesentliche Beteiligungen gehalten. 

Der Oberbürgermeister der Stadt Radeberg ist sowohl Mitglied im Betriebsausschuss des Eigenbe-
triebes als auch als Verbandsvorsitzender des AZV. 

Das Rechnungs- und Berichtswesen ermöglichen eine Steuerung und Überwachung des AZV. 

  

Fragenkreis 4: 

Risikofrüherkennungssystem 

a) Hat die Betriebsleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen ergrif-
fen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können? 

Ein Risikofrüherkennungssystem, welches Risikofelder, Frühwarnsignale und Maßnahmen zum Risi-

komanagement schriftlich dokumentiert, wurde durch den Eigenbetrieb bisher nicht definiert. 

Es liegt eine Dienstanweisung "Risikomanagement in Eigenbetrieben der Stadt Radeberg" vom 
5. Februar 2004 vor. Deren Regelungen werden im Eigenbetrieb teilweise umgesetzt. 

Entwicklungsbeeinträchtigende bzw. bestandsgefährdende Risiken im nichttechnischen Bereich kön-
nen durch die vorhandenen Prozesse – insbesondere durch Wirtschaftsplanüberwachung und perma-

nente Liquiditätskontrolle zur Sicherstellung des Kapitaldienstes – erkannt werden. 

b) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben sich 
Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden? 

Nach unserer Auffassung reichen diese Maßnahmen aus und sind – bezogen auf die Eigenbe-
triebsgröße und die Geschäftstätigkeit – geeignet, ihren Zweck zu erfüllen. 

c) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?  

Der quartalsweise Soll-Ist-Vergleich wird ausreichend dokumentiert.  

d) Werden diese Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit den aktu-
ellen Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst? 

Die o.g. Maßnahmen werden jährlich in ähnlicher Weise durchgeführt. Eine kontinuierliche und syste-

matische Abstimmung und Anpassung erfolgen nicht. 
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Fragenkreis 5: 

Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate 

a) Hat die Betriebsleitung den Geschäftsumfang zum Einsatz von Finanzinstrumenten sowie von 
anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten schriftlich festgelegt? Dazu gehört: 

 Welche Produkte/Instrumente dürfen eingesetzt werden? 

 Mit welchen Partnern dürfen die Produkte/Instrumente bis zu welchen Beträgen ein-
gesetzt werden? 

 Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in welchem Umfang 
dürfen offene Posten entstehen? 

 Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z.B. ob bestimmte Strategien ausschließlich zu-
lässig sind bzw. bestimmte Strategien nicht durchgeführt werden dürfen (z.B. antizipati-
ves Hedging)? 

b) Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von Kreditkonditionen 
und zur Risikobegrenzung? 

c) Hat die Betriebsleitung ein dem Geschäftsumfang entsprechendes Instrumentarium zur Verfü-
gung gestellt insbesondere in Bezug auf 

 Erfassung der Geschäfte 

 Beurteilung der Geschäfte zum Zweck der Risikoanalyse 

 Bewertung der Geschäfte zum Zweck der Rechnungslegung 

 Kontrolle der Geschäfte? 

d) Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienende Deri-
vatgeschäfte und werden Konsequenzen aufgrund der Risikoentwicklung gezogen? 

e) Hat die Betriebsleitung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen? 

f) Ist die unterjährige Unterrichtung der Betriebsleitung im Hinblick auf die offenen Positionen, die 

Risikolage und die ggf. zu bildenden Vorsorgen geregelt? 

Zu Fragenkreis 5: 

Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate werden auskunftsgemäß und in 
Übereinstimmung mit unseren Prüfungsfeststellungen nicht genutzt.  
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Fragenkreis 6: 

Interne Revision 

a)  Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechende Interne Revision? Besteht 
diese als eigenständige Stelle oder wird diese Funktion durch eine andere Stelle (ggf. welche?) 

wahrgenommen?  

Der Eigenbetrieb verfügt in Anbetracht seiner Größe und Organisation über keine eigene Interne Re-
vision. Der Eigenbetrieb wird jedoch nach § 105 i.V.m. § 103 SächsGemO örtlich im Hinblick auf die 
Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften und der Beschlüsse des Stadtrates sowie auf die Angemes-
senheit der Vergütungen der Leistungen, Lieferungen und Leihgelder zwischen dem Eigenbetrieb und 

der Stadt geprüft. 

b) Wie ist die Ausbildung der internen Revision im Unternehmen? Besteht bei ihrer Tätigkeit die 
Gefahr von Interessenkonflikten? 

Der Eigenbetrieb verfügt über keine eigene Interne Revision. 

c) Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der Internen Revision im Geschäfts-

jahr? Wurde auch geprüft, ob wesentlich miteinander unvereinbare Funktionen (z.B. Trennung 
von Anweisung und Vollzug) organisatorisch getrennt sind? Wann hat die Interne Revision das 
letzte Mal über Korruptionsprävention berichtet? Liegen hierüber schriftliche Revisionsberichte 
vor? 

Der Eigenbetrieb verfügt über keine eigene Interne Revision. 

Die Trennung zwischen Anordnung und Vollzug ist gewährleistet, indem die Betriebsleiterin die durch 
die Fachbereiche (alternativ Bauamt) sachlich-rechnerisch geprüften Belege anordnet und der Stadt-
kasse zum Vollzug vorlegt. Sachverhalte, die ausschließlich durch die Betriebsleiterin auf sachlich-
rechnerische Richtigkeit geprüft werden können, werden der Kämmerin bzw. dem Oberbürgermeister 
(Anordnungsbefugnis) zur Anordnung vorgelegt und anschließend durch die Stadtkasse vollzogen. 

d) Hat die interne Revision ihre Schwerpunkte mit dem Abschlussprüfer abgestimmt? 

Der Eigenbetrieb verfügt über keine eigene Interne Revision. 

e) Hat die Interne Revision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um welche handelt es sich? 

Der Eigenbetrieb verfügt über keine eigene Interne Revision. 

f) Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der internen Revisi-

on gezogen und wie kontrolliert die Interne Revision die Umsetzung ihrer Empfehlungen? 

Der Eigenbetrieb verfügt über keine eigene Interne Revision. 
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Fragenkreis 7: 

Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsord-
nung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans 

a) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans 

zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist? 

Die Betriebssatzung des Eigenbetriebs, die Hauptsatzung der Großen Kreisstadt Radeberg, das 
SächsKomZG und die SächsGemO legen die Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten hinsichtlich 
zustimmungsbedürftiger Rechtsgeschäfte und Maßnahmen fest. 

Unsere Prüfung hat keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwa-

chungsorgans, insbesondere des Stadtrats, zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maß-
nahmen nicht eingeholt worden sind. 

b) Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Betriebsleitung oder des Überwa-
chungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt? 

Im Berichtsjahr wurden keine Kredite an Mitglieder der Betriebsleitung oder des Überwachungsorgans 

vergeben. 

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnli-
che, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind 
(z.B. Zerlegung in Teilmaßnahmen). 

Umgehungen zustimmungspflichtiger Maßnahmen haben wir im Rahmen unserer stichprobenartigen 

Prüfung nicht festgestellt. 

d) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Sat-
zung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwa-
chungsorgans übereinstimmen. 

Im Rahmen unserer Prüfung haben wir keine Verstöße gegen Gesetz, Satzung sowie bindende Be-

schlüsse des Stadtrats bzw. des Technischen Ausschusses festgestellt. 

 

Fragenkreis 8: 

Durchführung von Investitionen 

a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle 

Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabili-
tät/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft? 

Grundlage von Investitionen ist der bestätigte Investitionsplan. Die Investitionen werden im Vorfeld 
ihrer Planung und Realisierung auskunftsgemäß sowohl hinsichtlich ihrer Rentabilität als auch ihrer 
Wirtschaftlichkeit angemessen geprüft. 

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht 
ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen (z.B. 
bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)? 

Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung 
nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen. 
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c) Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend überwacht 
und Abweichungen untersucht? 

Im Rahmen der Überwachung des Wirtschaftsplanes wird auch die Einhaltung des Investitionsplanes 
fortlaufend kontrolliert. Die Kontrolle über die Investitionen und deren Finanzierung obliegt der Stadt-

verwaltung, insbesondere der Betriebsleiterin.  

d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben? Wenn 
ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen? 

Bei den im Jahr 2020 abgeschlossenen Investitionen ergaben sich keine wesentlichen Überschreitun-
gen der Planungsansätze. Die im Wirtschaftsplan 2019 festgelegten Investitionen in das Sachanlage-

vermögen in Höhe von TEUR 3.133,2 sowie die aus Vorjahren fortgeschriebenen Planansätze für 
noch nicht abgeschlossene Maßnahmen in Höhe von TEUR 1.452,5 wurden nicht überschritten.  

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöp-
fung der Kreditlinien abgeschlossen wurden? 

Lt. dem Wirtschaftsplan 2020 beträgt der Höchstbetrag der Kassenkredite TEUR 700,0. 

Leasingverträge bzw. vergleichbare Verträge wurden gemäß unserer im Rahmen der Prüfung gewon-
nenen Erkenntnisse nicht abgeschlossen. Anhaltspunkte für eine Umgehung von Kreditlinien beste-
hen nicht. 

 

Fragenkreis 9:  

Vergaberegelungen 

a) Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen (z.B. VOB, VOL, 
VOF, EU-Regelungen) ergeben? 

Im Rahmen unserer Prüfung sind uns keine derartigen Verstöße bekannt geworden. 

b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzangebote (z.B. 

auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt? 

Grundsätzlich erfolgt eine Einholung von Konkurrenzangeboten seitens des Bauamtes. 

 

Fragenkreis 10: 

Berichterstattung an das Überwachungsorgan 

a) Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet? 

Dem Stadtrat wird nur im Bedarfsfall berichtet. Eine regelmäßige Berichterstattung erfolgt nicht. 

b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unterneh-
mens und in die wichtigsten Unternehmensbereiche?  

Die Berichterstattung an den Stadtrat im Geschäftsjahr 2020 beschränkte sich auf den Wirtschafts-

plan. Der Zwischenbericht dient der Berichterstattung des 1. Halbjahres und beinhaltet u.a. Erläute-
rungen zu eventuellen Abweichungen gegenüber dem Planansatz. Er wurde dem Technischen Aus-
schuss als Betriebsausschuss im 3. Quartal vorgelegt. 
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c) Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah unter-
richtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewi-
ckelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen 

vor und wurde hierüber berichtet? 

Die Organe werden, sofern erforderlich, über wesentliche Vorgänge zeitnah unterrichtet.  

Ungewöhnliche, risikoreiche bzw. nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle und wesentli-
che Unterlassungen lagen nicht vor. 

d) Zu welchen Themen hat die Geschäftsführung dem Überwachungsorgan auf dessen besonde-

ren Wunsch (§ 90 Abs. 3 AktG) berichtet? 

Besondere Wünsche zur Berichterstattung wurden nicht geäußert. 

e) Gibt es Anhaltspunkte dafür, dass die Berichterstattung (z.B. nach § 90 AktG oder unterneh-
mensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war? 

Anhaltspunkte für eine unzureichende Berichterstattung ergaben sich nicht.  

f) Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wurden 
Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert? 

Eine D&O-Versicherung besteht nicht. Dies ist nach Auffassung der Betriebsleitung aufgrund der Grö-
ße und Struktur des Eigenbetriebs auch nicht erforderlich. 

g) Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Betriebsleitung oder des Überwachungsorgans 

gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offengelegt worden? 

Derartige Interessenkonflikte bestanden für das Geschäftsjahr 2020 nicht. Eine Offenlegung entfällt 
damit. 

 

Fragenkreis 11: 

Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven 

a) Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen? 

Offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen besteht nach unseren Erkenntnissen nicht. 

b)  Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig? 

Der Eigenbetrieb verfügt über keine Bestände. 

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu bilanziellen 
Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich 
beeinflusst wird? 

Im Rahmen unserer Prüfung sind uns keine Anhaltspunkte bekannt geworden, die auf erhebliche Ab-
weichungen zwischen den bilanziellen Werten und den Verkehrswerten schließen lassen. Wesentliche 

stille Reserven waren zum Prüfungszeitpunkt nicht zu verzeichnen. 
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Fragenkreis 12: 

Finanzierung 

a) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen? 
Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen fi-

nanziert werden? 

Die langfristig verfügbaren Vermögensgegenstände sind im ausreichenden Umfang langfristig durch 
Eigen- und Fördermittel finanziert. Fördermittel für Investitionen wurden als Sonderposten bzw. als 
Kapitalzuschuss passiviert. Zuschüsse Dritter wurden ebenfalls passiviert. Abwasserbeiträge werden 
der Allgemeinen Rücklage zugeführt. Bezüglich weiterer Ausführungen verweisen wir auf unsere Aus-

führungen im Bericht zur Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2020. 

b) Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kre-
ditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften? 

Der Eigenbetrieb ist nicht Bestandteil eines Konzerns. 

c) In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich Garantien der 

öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen 
Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden? 

Im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2020 erhielt der Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Finanzmittel aus 
Straßenentwässerungskostenanteilen von der Stadt Radeberg in Höhe von EUR 409.162,22 (Zugän-
ge zum Sonderposten 2020).  

 

Fragenkreis 13: 

Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung 

a) Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstattung? 

 Das Eigenkapital – ohne Berücksichtigung von empfangenen Ertragszuschüssen und Sonder-

posten – weist zum Bilanzstichtag einen Bestand in Höhe von EUR 24.781.059,44 aus. Unter 
Berücksichtigung des Sonderpostens für Straßenentwässerungsanteile und für Investitionszu-
schüsse zum Anlagevermögen in Höhe von insgesamt EUR 13.353.578,23 sowie der empfan-
genen Ertragszuschüsse in Höhe von EUR 3.206.086,41 beträgt das in Investitionen gebundene 
Eigenkapital zum Bilanzstichtag EUR 41.340.724,08. Der Eigenbetrieb verfügt über eine ausrei-

chende Eigenkapitalausstattung.  

b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirt-
schaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar? 

Der Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2020 soll auf neue Rechnung vorgetragen werden. 
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Fragenkreis 14: 

Rentabilität/Wirtschaftlichkeit 

a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens nach Segmenten zusammen? 

Der Eigenbetrieb betätigt sich nur im Abwasserbereich. 

b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt? 

Das Jahresergebnis 2020 ist nicht entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt.  

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungs-
beziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu unan-
gemessenen Konditionen vorgenommen werden? 

Es haben sich keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass wesentliche Kredit- oder Leistungsbeziehun-
gen zwischen dem Eigenbetrieb und der Stadt nicht zu angemessenen Konditionen abgewickelt wur-
den. 

d) Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet? 

Entfällt. 

 

Fragenkreis 15: 

Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen 

a) Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung 
waren und was waren die Ursachen der Verluste? 

Im Geschäftsjahr 2020 wurde ein Jahresüberschuss erwirtschaftet. 

b) Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen und um welche Maßnah-
men handelt es sich? 

Mit Beschluss der 5. Änderungssatzung zur Abwassersatzung vom 21. Dezember 2016 wurde die 
Schmutzwassergebühr mit Wirkung zum 1. Januar 2016 von 1,63 EUR/m³ auf 2,50 EUR/m³ erhöht. 

Mit Wirkung zum 1. Januar 2018 wurde die Niederschlagswassergebühr von 0,48 EUR/m² auf 
0,64 EUR/m² versiegelte Grundstücksfläche erhöht.  

 

Fragenkreis 16: 

Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage  

a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages? 

Im Geschäftsjahr 2020 wurde ein Jahresüberschuss erwirtschaftet. 

b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unter-
nehmens zu verbessern? 

Die künftige Ertragslage des Eigenbetriebes soll durch die beschlossenen Gebührenerhöhungen im 

aktuellen Kalkulationszeitraum 2016 bis 2020 verbessert werden. 
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Gegenüberstellung  

Wirtschaftsplan und Jahresabschluss 2020 

Erfolgsplan/GuV

Erträge Plan Ergebnis Abweichung

EUR EUR EUR %

Umsatzerlöse

Schmutzwassergebühren 3.194.800,00 3.259.010,00 64.210,00 2,0

Niederschlagswasser 769.300,00 760.702,00 -8.598,00 -1,1

Einleitentgelt 17.000,00 26.792,94 9.792,94 57,6

Straßenentwässerungskostenanteil 408.977,00 300.000,00 -108.977,00 -26,7

Auflösung empfangener Ertragszuschüsse 61.692,00 88.028,36 26.336,36 42,7

verauslagte Baukosten 1.716,00 3.083,60 1.367,60 79,7

sonstige Umsätze 6.000,00 26.291,16 20.291,16 338,2

Inanspruchnahme Rückstellung Kostenüberdeckung 2011-2015 42.061,00 42.060,80 -0,20 0,0

Zuführung zur Rückstellung Kostenüberdeckung 0,00 -309.604,59 -309.604,59

4.501.546,00 4.196.364,27 -305.181,73 -6,8

Sonstige betriebliche Erträge

Mahngebühren 1.500,00 1.539,30 39,30 2,6

Auflösung empfangener Zuschüsse 485.307,00 445.837,78 -39.469,22 -8,1

Auflösung Zuschüsse Unterh. AW-Anlagen (pRAP) 1.330,00 1.318,54 -11,46 -0,9

Sonstige Verwaltungsgebühren 800,00 1.878,44 1.078,44 134,8

Versicherungsentschädigungen, Schadensersatz 0,00 12.619,19 12.619,19

Erträge aus Herabsetzung Wertberichtigungen 0,00 1.114,81 1.114,81

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 0,00 3.490,51 3.490,51

weitere periodenfremde Erträge 0,00 8.796,23 8.796,23

Zuschreibung Forderungen (Erhöhung Barwert) 0,00 5.681,66 5.681,66

488.937,00 482.276,46 -6.660,54 -1,4

Zinsen und ähnliche Erträge 1.600,00 1.574,50 -25,50 -1,6

Summe Erträge 4.992.083,00 4.680.215,23 -311.867,77 -6,3  
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Aufwendungen Plan Ergebnis Abweichung

EUR EUR EUR %

Materialaufwand

BKU/ BFE 3.395.080,00 3.155.485,64 -239.594,36 -7,1

Kanalreinigung/ Reinigung Straßeneinläufe 40.000,00 46.319,64 6.319,64 15,8

Unterhaltung Hausanschlüsse, Sonstiges 6.000,00 6.697,03 697,03 11,6

3.441.080,00 3.208.502,31 -232.577,69 -6,8

Personalaufwand

Löhne und Gehälter 59.573,00 59.843,19 270,19 0,5

soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung

und für Unterstützung 14.361,00 14.134,92 -226,08 -1,6

73.934,00 73.978,11 44,11 0,1

Abschreibungen 960.816,00 1.024.071,51 63.255,51 6,6

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Verwaltungskosten 106.709,00 113.821,03 7.112,03 6,7

Rechts- und Beratungskosten 60.000,00 766,34 -59.233,66 -98,7

Abschluss- und Prüfungskosten 31.000,00 30.647,00 -353,00 -1,1

Abwasserabgabe 4.800,00 4.500,00 -300,00 -6,3

Raummiete 2.748,00 2.748,00 0,00 0,0

Aufwand für Gewährleistungen 2.604,00 6.333,33 3.729,33 143,2

Nebenkosten Geldverkehr 1.600,00 1.251,22 -348,78 -21,8

Buchführungskosten 1.500,00 547,87 -952,13 -63,5

Kleingeräte 1.500,00 0,00 -1.500,00 -100,0

Versicherung 380,00 377,23 -2,77 -0,7

Wartungskosten Hard- und Software 360,00 358,19 -1,81 -0,5

Bürobedarf 500,00 132,63 -367,37 -73,5

Fortbildung 450,00 20,83 -429,17 -95,4

Reisekosten 200,00 0,00 -200,00 -100,0

übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 1.000,00 850,02 -149,98 -15,0

Schadenersatzforderungen 0,00 2.318,04 2.318,04

periodenfremde Aufwendungen 0,00 164,81 164,81

Reparatur/ Instandhaltung AW-Anlagen 0,00 6.268,33 6.268,33

Aufbewahrung Geschäftsunterlagen 0,00 645,00 645,00

Verluste aus Abgang v. Gegenständen des immat. AV 0,00 916,30 916,30

Forderungsverluste 0,00 254,17 254,17

Entsorungskosten 0,00 1.254,34 1.254,34

215.351,00 174.174,68 -41.176,32 -19,1

Zinsen und ähnl. Aufwendungen 19.400,00 35.250,54 15.850,54 81,7

Summe Aufwendungen 4.710.581,00 4.515.977,15 -194.603,85 -4,1

Ergebnis nach Steuern 281.502,00 164.238,08 -117.263,92 -41,7  
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Liquiditätsplan 
 

Plan Ergebnis Abweichung

2020 2020

EUR EUR EUR %

Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten 279.902,00 184.936,00 -94.966,00 -33,9

Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens 960.816,00 1.024.071,51 63.255,51 6,6

Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-),

z. B. aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge, inv. SEK und Investzuschüsse -546.999,00 -535.184,68 11.814,32 -2,2

Gewinn (-) /Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens 0,00 916,30 916,30

Zunahme (-) /Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und 

Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder

Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 0,00 -411.633,54 -411.633,54

Zunahme (+) /Abnahme (-) der Rückstellungen -42.061,00 284.626,99 326.687,99 -776,7

Zunahme (+) /Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 

Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder 

Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 0,00 96.668,24 96.668,24

Ein- (+) und Auszahlungen Zinsaufwendungen/ -erträge ohne Investitionskrediten 1.600,00 -20.697,92 -22.297,92

Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit 653.258,00 623.702,90 -29.555,10 -4,5

Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen -3.118.175,00 -2.383.904,54 734.270,46 -23,5

Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen -15.000,00 0,00 15.000,00 -100,0

Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus Sonderposten für Investitionen 976.421,00 1.406.461,92 430.040,92 44,0

Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit -2.156.754,00 -977.442,62 1.179.311,38 -54,7

Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (AW-Beiträge) 0,00 121.219,63 121.219,63

Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (Fördermittel) 520.375,00 390.023,80 -130.351,20

Einzahlungen (+) aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von

Investitionskrediten 1.588.504,00 462.224,96 -1.126.279,04 -70,9

Auszahlungen (-) aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten -204.382,00 -480.184,47 -275.802,47 134,9

Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit 1.904.497,00 493.283,92 -1.411.213,08 -74,1

Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds 401.001,00 139.544,20 -261.456,80 -65,2

Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 1.484.316,00 1.995.782,84 511.466,84 34,5

Finanzmittelfonds am Ende der Periode 1.885.317,00 2.135.327,04 250.010,04 13,3  
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���Ŵ ��������
�����

�� �D#"�#'4)"*#.�_2.*#/.�6)'�-#(�$%&'()**#,#(�$.+8(%56�)%&�<)56#(&0//%.*�
-%(56�-#.�7"('+56)&'+8(0&#(G�<%(�,#"�V#6/+56/)*#.B�R.'#(/)++#.�,34G�%.,#=
(#56'"*'#(�1#(4#"*#(%.*B�R.3%;%',)(E#"'�9-#(�R.;H*/"56E#"'�-#(�<)56#(&0/=
/%.*�E)..�#(�-"#�1#(*0'%.*�;".-#(.�9-#(�F9;�1#('()*�3%(05E'(#'#.g�"+'�-#(�
$%&'()*�."56'�F9.�#".#;�1#(,()%56#(�#('#"/'�49(-#.B�+9�E)..�-#(�$%&'()**#,#(�
4#*#.�#".#+�_).*#/+�.%(�-)..�F9;�1#('()*�3%(05E'(#'#.B�4#..�-"#�#(,()56=
'#�N#"+'%.*�4#*#.�V#6/+56/)*#.+B�R.'#(/)++%.*B�R.3%;%',)(E#"'�9-#(�
R.;H*/"56E#"'�-#(�<)56#(&0//%.*�&0(�"6.�96.#�J.'#(#++#�"+'G�C94#"'�-)(0,#(�
6".)%+�C56)-#.+#(+)'3).+8(056#�,#+'#6#.B�*"/'�<(G�hG�

�� �!#(�$.+8(%56�)%&�D#+#"'"*%.*�F9.�_2.*#/.�;%++�F9;�$%&'()**#,#(�
%.F#(30*/"56�".�[#i'&9(;�*#/'#.-�*#;)56'�4#(-#.G�$.+8(056#�.)56�$,+G�jB�
-"#�."56'�)%&�#".#(�F9(+2'3/"56#.�K).-/%.*�,#(%6#.B�F#(k26(#.�.)56�$,/)%&�
#".#+�l)6(#+�),�-#;�*#+#'3/"56#.�1#(k26(%.*+,#*"..G�

�T �a&&#.,)(#�R.("56'"*E#"'#.B�4"#�3GDG�C56(#",&#6/#(B�I#56#.&#6/#(�%.-�
&9(;#//#�_2.*#/B�-"#�".�#".#(�,#(%&/"56#.�U%P#(%.*�:D#("56'B�M%')56'#.�%.-�
-*/G@�-#+�7"('+56)&'+8(0&#(+�#.'6)/'#.�+".-B�EH..#.�k#-#(3#"'�F9;�7"('=
+56)&'+8(0&#(�)%56�!("''#.�*#*#.0,#(�,#("56'"*'�4#(-#.G�R.("56'"*E#"'#.B�-"#�
*##"*.#'�+".-B�".�-#(�,#(%&/"56#.�U%P#(%.*�-#+�7"('+56)&'+8(0&#(+�#.'6)/'#.#�
O(*#,."++#�".&()*#�3%�+'#//#.B�,#(#56'"*#.�-"#+#.B�-"#�U%P#(%.*�)%56�!("''#.�
*#*#.0,#(�3%(05E3%.#6;#.G�J.�-#.�F9(*#.)..'#.�V2//#.�"+'�-#(�$%&'()**#=
,#(�F9;�7"('+56)&'+8(0&#(�'%./"56+'�F9(6#(�3%�6H(#.G�

m��]��X�����	����
�����������n��

��o�n�
�����
p

�� �!#(�7"('+56)&'+8(0&#(�"+'�.)56�_)P*),#�-#(�M#+#'3#�:q�rsr�$,+G�j�KMDB�
qtr�7AaB�q�sur�C'MD@�F#(8&/"56'#'B�0,#(�[)'+)56#.�%.-�R;+'2.-#B�-"#�"6;
,#"�+#".#(�D#(%&+'2'"*E#"'�).F#('()%'�9-#(�,#E)..'�4#(-#.B�C'"//+564#"*#.�3%�
,#4)6(#.B�#+�+#"�-#..B�-)++�-#(�$%&'()**#,#(�"6.�F9.�-"#+#(�C564#"*#8&/"56'�
#.',".-#'G�

�� �!#(�7"('+56)&'+8(0&#(�4"(-�,#"�-#(�1#()(,#"'%.*�F9.�8#(+9.#.,#39*#.#.�
!)'#.�-"#�.)'"9.)/#.�%.-�#%(98)(#56'/"56#.�I#*#/%.*#.�3%;�!)'#.+56%'3�
,#)56'#.G�

v��w�	
���

�� �V0(�*#+#'3/"56�F9(*#+56("#,#.#�N#"+'%.*#.�-#+�7"('+56)&'+8(0&#(+B�".+,#=
+9.-#(#�A(0&%.*#.B�*#/'#.�-"#�k#4#"/+�).3%4#.-#.-#.�*#+#'3/"56#.�K)&=
'%.*+,#+56(2.E%.*#.B�".+,#+9.-#(#�-"#�K)&'%.*+,#+56(2.E%.*�-#+�q�rsr�
$,+G�s�KMDG�

�� �C9&#(.�4#-#(�#".#�*#+#'3/"56#�K)&'%.*+,#+56(2.E%.*�$.4#.-%.*�&".-#'�
.956�#".#�#".3#/F#('()*/"56#�K)&'%.*+,#+56(2.E%.*�,#+'#6'B�"+'�-"#�K)&'%.*�
-#+�7"('+56)&'+8(0&#(+�&0(�C56)-#.+#(+)'3).+8(056#�k#-#(�$('B�;"'�$%+.)6=
;#�F9.�C562-#.�)%+�-#(�1#(/#'3%.*�F9.�N#,#.B�ZH(8#(�%.-�M#+%.-6#"'B�
+94"#�F9.�C562-#.B�-"#�#".#�O(+)'38&/"56'�-#+�K#(+'#//#(+�.)56�q�j�
A(9-K)&'M�,#*(0.-#.B�,#"�#".#;�&)6(/2++"*�F#(%(+)56'#.�#".3#/.#.�C56)=
-#.+&)//�*#;2P�q�xt)�$,+G�j�<(G�s�7Aa�)%&�t�_"9G�y�,#+56(2.E'G�

�T �O".(#-#.�%.-�O".4#.-%.*#.�)%+�-#;�1#('()*+F#(62/'."+�;"'�-#;�$%&=
'()**#,#(�+'#6#.�-#;�7"('+56)&'+8(0&#(�)%56�*#*#.0,#(�!("''#.�3%G�

�\ �N#"'#.�;#6(#(#�$.+8(%56+'#//#(�)%+�-#;�;"'�-#;�7"('+56)&'+8(0&#(�
,#+'#6#.-#.�1#('()*+F#(62/'."+�$.+8(056#�)%+�#".#(�&)6(/2++"*#.�A&/"56'F#(=
/#'3%.*�-#+�7"('+56)&'+8(0&#(+�6#(B�*"/'�-#(�".�$,+G�s�*#.)..'#�KH56+',#'()*�
&0(�-"#�,#'(#&&#.-#.�$.+8(056#�)//#(�$.+8(%56+'#//#(�".+*#+);'G�

$
//#
�I
#
5
6
'#
�F
9
(,
#
6
)
/'
#
.
G�
a
6
.
#
�M
#
.
#
6
;
"*
%
.
*
�-
#
+�
1
#
(/
)
*
#
+�
"+
'�
#
+�
.
"5
6
'�
*
#
+'
)
''
#
'B
�-
"#
�1
9
(-
(%
5E
#
�*
)
.
3�
9
-
#
(�
'#
"/4
#
"+
#
�

.
)
5
6
3%
-
(%
5
E
#
.
�,
34
G�
)
%
&�
&9
'9
;
#
5
6
)
.
"+
5
6
#
;
�9
-
#
(�
#
/#
E
'(
9
.
"+
5
6
#
;
�7
#
*
#
�3
%
�F
#
(F
"#
/&
2
/'
"*
#
.
�%
.
-
z9
-
#
(�
3%
�F
#
(,
(#
"'
#
.
G�
�

{
�J
!
7
�1
#
(/
)
*
�M
;
,
K
�|
�[
#
(+
'#
#
*
#
.
+
'(
)
P
#
�j
t
�|
�t
u
t
}
t
�!
0
+
+
#
/-
9
(&
�

~��������������~���������������������������������������������������������������������������



�����������	�
�������������

�������������������������������	��
���������
���������������
������
��	������������������������
�������������
����������������	�
������������

���������� ��
����!�
������������
���"
���
��	���������#�$�����������%������ ������������������������������
�������������
�������&�������������������������������
����������������
�
������������
�����������!��
��'��

�������������(��������)����
�������
��
�������
������
������
��	���%�*�������������������������
����������������"
��������������
����������*��������
�����+��������������������,��
�������!�

�$��������-���������.��������������	���/0�������1�2����3����
���.�������������*�����������4�����	������������!������������2��"
������������������������
����������������	
���������������������
���"
.����������

�5������������������	���.������
����%�*����������������
�����������
2���������������������
�������
����������������	
��������6
������������
*�����������������������������������!�
��������*������*�������������
�������
����������������	���.����%������������� �	
�����7����
����	���$	����"
��������%���*����������������
��������7��
��	��������8����%�60�.��������
9������������*��������� ���%���������������	.�
��������/�����

��������:�
;�����/���9����������������#���%�����������������7��< ��������
�����	��
�����%��
����������������

�

=>?�@ABCDEFDGF�HFIJKLLMDBFD�NOA�PAONMDBIQMNJACBF�

�=��R���������������������������� �
����������������-���������.������
��.���������������������4��� �������������$����������������
���������
8���������%����������������4��� �������������$������*��������*�������

/�������-���������.������������4��� �������������$�����������
�%������������
/��*���������������������-���������.������������������������������8���"
�������������������������������S�����
��$������������������

����������������"

��������*�

����������-���������.���������������������������������������
-���
����	�
 ������

�T��-�������������-���������.����������4��� �������������$%�������������
4��� �������������$������*��������*������*�������/��������������������
����4��� �������������$������������*�����%���������������7��
����������
-���������.�����������-����������$����	��������

�U��������������������������.�������������4����������������������-�������
���������������*�������������������#������������

���

�

==?�@ABCDEFDGF�HFIJKLLMDBFD�NOA�VKWNFWFKIJMDB�KD�XJFMFAIQYZFD�

�=������-���������.�������������������%���*��
���������4�����������������
�"
�������	�
��������
���������!�

�����������������������������������������
����������(�������%��������������+��
���������%��
���������������

�� �"
����	��������	��
����[��������
����������4��������������� �����������<�����
��������������������������������������

���)�������$���������	�*�������

�T����������������������������������������������	���-�����������!�������
��������
�����/���
�����%������������%����������-���������.����������	��
������$
�������������������������������,���������!�

������������������"
��������-���������.�������

����������-�����������!�������*�����
�����
)����
����%����������������������������%��������	���������	�
����%������
����-���������.�����������������������4�����������	����	���7���������
�������

�U��2����
�������������*��������������
�����7������������������������

�������������������������
�����%��������7���������������

������( ���$��"
���\�

Q�������������������&�������������$
 ������������������$�����������%�
60�.������������������9�*�������������*�������7���0�����������$
 "
������%�����	*�������9�����������������������������	�
��������&�����"
����
���������������������������4�������������������
�����������

������
����]��*�����

�̂�]��.���������������������������	�������������_�������������������

Y��7������
��������������!����	���0��������+��������������������
�������_������_�������������$
 �����������4���������

G��2��*��$��������4�������.����������������*��������������������������
4�������.����������������
��������������_�������������������

F��2��*��$�����������.����"�����4���*���������������������
�������
�������_��������������������

����-���������.����������$������������������������������������������
*�����
�������0�����
�����#����.�����������7��*�
�����������������

�̀����� 
������-���������.��������������
������������������������������"
���
�������%��������������
�������*��������������
�����7������������������
�����������a�4�������_������_�����������( ���$����������������	���������"
�����

���������������-���������.����������������������������������������������"
��������������������������������4�������������7�����������	�*���������%�
$����������0����������������������
�����������	
����7������������(�b������
�����������*�������

�

�

�5������4�������������������������	�
��������������$�����������%�60�.��"
�����������%�9�*����������%�����������*�����������7���0������������*���
�

���!����������)����	������%�8���������%�������������������������������
����
�������9���������������������������������������
����������

Q������4����������������
�������

����������������
����������%�	�4������
����9������������������������%�6�.���
���$���������%�9������*���������%�

�̂�����2��*��$��������7�������������7�����������������9������������!�"
���	"���������7��*�
���������������$������*����������������������%�

Y��������������������������
����( ���$�������+����������������)�"
*���
�����%�6�.���
���0���������"��������	���%����������%��������������
�����������������9���

��������%�4���������� �c�����%�8�'�������������
����
����������

G������)��������	����������������

����������	����"�������$�����������"
.�
�������

�d����*�����������������������������)����	������<�������$
 ������
��
	�� �	
����( ���$���������������*���%����0�����	�����������e���.�������
��*��������������������� c�����7��������	��������*�������!����%�����

��
���4�������$��������������	����������
�����7���������������*�����"
�������*�����������������9�* �������������

�� ��������������������)����"

�����	���9�
���������������7����������	����*����������������������

�

=T?�@WFfJAgDKIYZF�hgLLMDKfQJKgD�

����6������$������	*����������-���������.���������������������������
$��������.����"2��
�����
�������*��������������������������6������$������
.����"2��
������*������������������������������������������������

�%�*���
��*������7����
����
���������"2��
�%�*�������������������������-���"
������.����������.����������(�b�������������������

�

=U?�iFABOJMDB�

�=������-���������.�����������������������9�������"������/����������������
���.�����������������������������
����[�����)����	�������*����	�� �	
���
�������������$����������������7�������������7����������������
����"
�����	����
�����������������
����������������8������������������

���4�����"
�����������������.�������� ������������2����������������������������
��
9��������
������

�T��,��������������������$����7���������%������������������������������
!���������������-���������.�����������7����������������
���������	�����
�����������������������������$� ��������������

����!�����������	�
 ������

�

=̀?�XJAFKJIYZWKYZJMDBFD��

����-���������.���������������������%�������������
��������������������������
7�����������
����������

���������������:�������7������������������
�"
����������	������
	���������

�

=�?�jDEMkFDGFDGFI�lFYZJ�

!��������������%����������������������������������������������������"
�.�������
���������������#�����

mnopqonprstuvrwmnxpqypzts{|t}~rs�t�t��pnqt�r~qst��{rqs{qt��t}nrsyx�~usy�rvu�q�y�pyp��yx�~us


	SMC_BM_VOTEXT5
	Datum
	Ostatus
	Beratungsfolge
	Beschlußvorschlag
	Sachverhalt
	Anlage
	FAuswirkung
	SMC_BM_AENAME
	SMC_BM_KW_2DAT
	SMC_BM_KW_2PE
	SMC_BM_KW

